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A. Bekanntmachungen des Landkreises
Sperrmüll
Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenab
fälle (Kompostierbare Küchenabfälle aus Haus
halten)
Biologisch abbaubare Gartenabfälle (Kompostier
bare Grünabfälle aus Haushalten sowie von Wo
chenend- und Erholungsgrundstücken)
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, 
die keine gefährlichen Bauteile enthalten 
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, 
die gefährliche Bauteile enthalten 
Besonders überwachungsbedürftige Abfälle aus 
Haushalten, die nicht unter § 20 fallen, einschließ
lich Kleinmengen aus anderen Herkunftsbereichen 
als Haushalten 
Papier und Pappe
Metalle (haushaltstypischer Schrott)
Bau- und Abbruchabfälle
Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Teerpappe)
Altreifen

§16I.) Abfallentsorgungssatzung des Landkreises 
Oder-Spree § 17

(Beschluss-Nr. 10/10/05)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt die 
Satzung des Landkreises Oder-Spree über die 
Abfallentsorgung vom 26. April 2005

§ 18

§ 19
Satzung des Landkreises Oder-Spree 

Uber die Abfallentsorgung - Abfallentsorgungssat
zung - vom 26.04.2005

§20

§21

Präambel

Der Landkreis Oder-Spree erlässt aufgrund des 
Brandenburgischen Abfallgesetzes (BbgAbfG) vom 
06.06.1997 (GVB1.1 S. 40) in der geltenden Fassung und 
der Landkreisordnung des Landes Brandenburg (LKrO) 
vom 15.10.1993 (GVB1. I S. 398) in der geltenden 
Fassung die folgende, vom Kreistag am 26.04.2005 
beschlossene Abfallentsorgungssatzung.

§22
§23
§24
§25
§26
§27 Altholz

V. Abschnitt 
Nebenbestimmungen

Inhaltsverzeichnis

I. Abschnitt 
Grundsätze § 28 Entsorgungsanlagen 

§ 29 Modellversuche 
§ 30 Haftung 
§ 31 Ordnungswidrigkeiten 
§ 32 In-Kraft-Treten

Satzungsgegenstand und Organisation 
Umfang der Abfallentsorgung 
Gebühren
Ausschluss von Abfällen

§ 1
§2
§3
§4

Anlagen I, II, III und IV
II. Abschnitt

Rechte und Pflichten der Abfallerzeuger oder - 
besitzer, der Anschlusspflichtigen und des öffentlich

rechtlichen Entsorgungsträgers

I. Abschnitt 
Grundsätze

§1
Satzungsgegenstand und Organisation§ 5 Überlassungspflicht und Anschluss an 

Abfallentsorgung
§ 6 Vorhaltung von Abfallbehältern
§ 7 Mitteilungs- und Auskunftspflicht
§ 8 Entstehen der Entsorgungspflicht
§ 9 Abfallberatung

die

Mit dieser Abfallentsorgungssatzung wird für das 
Gebiet des Landkreises Oder-Spree das Verhältnis 
zwischen dem Erzeuger oder Besitzer von überlassungs
pflichtigen Abfällen aus privaten Haushaltungen (im 
folgenden nur Haushalte genannt) und anderen 
Herkunftsbereichen und dem Landkreis Oder-Spree als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger geregelt.

(1)

III. Abschnitt
Art und Weise der Entsorgung

Die Pflichten des Landkreises Oder-Spree als 
öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger werden von 
seinem Eigenbetrieb - Kommunales Wirtschaftsunter
nehmen Entsorgung - wahrgenommen soweit nicht 
anderen Körperschaften Teile dieser Aufgaben 
übertragen wurden.

(2)§ 10 Durchführung der Abfallentsorgung 
§ 11 Abfallbehälter 
§ 12 Häufigkeit und Zeit der Abfuhr 
§ 13 Eigentumsübergang 
§ 14 Unterbrechung der Abfallentsorgung

IV. Abschnitt 
Abfallarten

§ 15 Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll, 
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall)
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auf ihrem Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

§2
Umfang der Abfallentsorgung

Der Landkreis ergreift Maßnahmen zur Förderung 
der Abfallvermeidung, sammelt und transportiert, 
verwertet oder beseitigt die im Entsorgungsgebiet 
anfallenden, überlassungspflichtigen Abfälle, sofern sie 
durch diese Satzung nicht davon ausgeschlossen werden. 
Dabei richtet er sich nach den Vorgaben des Abfallwirt
schaftskonzeptes für den Landkreis Oder-Spree und 
denen des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe- 
Spree.
Die Abfallentsorgung durch den Landkreis schließt die in 
unzulässiger Weise abgelagerten Abfalle (herrenlose 
Abfälle) ein.
Eigene Entsorgungsanlagen sind vorrangig zu nutzen.

Abfalle, die von der Entsorgung durch den 
Landkreis ausgeschlossen sind, dürfen nicht mit anderen 
Abfällen vermischt und der Abfallentsorgung des 
Landkreises überlassen werden. Der Erzeuger oder 
Besitzer dieser Abfälle ist zu ihrer Verwertung oder 
schadlosen Beseitigung verpflichtet.

0) (5)

II. Abschnitt
Rechte und Pflichten der Abfallerzeuger oder 

Abfallbesitzer, der Anschlusspflichtigen und des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers

§5
Überlassungspflicht und Anschluss an die Abfallent

sorgung(2) Der Landkreis kann sich zur Erfüllung seiner 
Aufgaben zuverlässiger Dritter bedienen.

Erzeuger oder Besitzer von Überlassungspflich
tigen Abfällen zur Verwertung und Beseitigung aus 
Haushalten haben diese nach § 13 Absatz 1 des 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes dem Landkreis 
zur Entsorgung zu überlassen. Gleiches trifft auf Besitzer 
oder Erzeuger von überlassungspflichtigen Abfällen zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen zu 
(Überlassungspflicht).

(1)
§3

Gebühren

Für die Nutzung der Entsorgungsanlagen und 
sonstiger abfallwirtschaftlicher Maßnahmen werden 
Gebühren nach Maßgabe der Abfallgebührensatzung und 
der Benutzungsgebührensatzung erhoben.

(1)

Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre 
Grundstücke an die Abfallentsorgung des Landkreises 
anzuschließen, sofern dort überlassungspflichtige Abfälle 
anfallen können (Anschlusszwang).
Ist für ein Grundstück ein Erbbaurecht bestellt, so tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers der Erbbaube
rechtigte.
1st für ein Grundstück ein Nießbrauch bestellt, so tritt an 
die Stelle des Grundstückseigentümers der Nießbrauch
berechtigte.
fst für ein Grundstück weder ein Grundstückseigentümer 
noch ein Erbbauberechtigter oder ein Nießbrauchberech
tigter zu ermitteln, so tritt an deren Stelle der 
VerfÜgungs- oder Nutzungsberechtigte (Anschlusspflich
tige).
Grundstücke im Sinne dieser Satzung sind Flächen, die 
unabhängig von der Eintragung im Liegenschaftskataster 
und im Grundbuch und ohne Rücksicht auf die 
Grundstücksbezeichnung, einen zusammenhängenden 
Grundbesitz darstellen und eine selbständige wirtschaftli
che Einheit bilden.
Die Grundstückseigentümer werden von ihren 
Verpflichtungen nicht dadurch befreit, dass neben ihnen 
andere Berechtigte verpflichtet sind.

(2)Für die Benutzung der Restabfallbehandlungsan
lage des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree 
(ZAB) erlässt dieser eine gesonderte Gebührensatzung.

(2)

§4
Ausschluss von Abfällen

Von der Entsorgung durch den Landkreis sind alle 
in Anlage I aufgeführten Abfälle ausgeschlossen. Die 
Anlage I ist Bestandteil dieser Satzung.

(1)

Vom Einsammeln und Befördern zu den 
Deponien, den Abfallkleinmengenannahmen und den 
Abfallumladestationen durch den Landkreis sind alle in 
Anlage Iff aufgeftihrten Abfälle ausgeschlossen. Anlage 
III ist Bestandteil dieser Satzung.

(2)

Die in Anlage IV Absatz 1 aufgeführten Abfälle 
sind vom Einsammeln zur Restabfallbehandlungsanlage 
Niederlehme durch den Landkreis ausgeschlossen. Die in 
Anlage IV Absatz 2 aufgeführten Abfälle sind vom 
Befördern zur Restabfallbehandlungsanlage Niederlehme 
durch den Landkreis ausgeschlossen. Anlage IV ist 
Bestandteil dieser Satzung.

(3)

Im Rahmen des Anschlusszwanges hat jeder 
Anschlusspflichtige Anspruch auf Anschluss seines 
Grundstücks an die Abfallentsorgung des Landkreises 
(Anschlussrecht). Die Anschlusspflichtigen sowie alle 
anderen Erzeuger oder Besitzer von überlassungspflich
tigen Abfällen müssen die Entsorgungsanlagen des 
Landkreises nach Maßgabe dieser Satzung benutzen

(3)Abweichend von Absatz 1, 2 und 3 kann der 
Landkreis mit Zustimmung der zuständigen Behörde 
weitere Abfälle vom Einsammeln, Befördern und 
Entsorgen ausschließen beziehungsweise einen solchen 
Ausschluss wieder aufheben.
Der Landkreis kann die Besitzer oder Erzeuger solcher 
Abfälle verpflichten, diese bis zur Entscheidung darüber

(4)
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Wochenend- beziehungsweise Erholungsgrundstücke 
betrachtet.

(Benutzungszwang). In diesem Rahmen sind sie zur 
Benutzung der Entsorgungsanlagen berechtigt 
(Benutzungsrecht).

(10) Gewerbegrundstücke sind Grundstücke, die für 
die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten genutzt werden. 
Jedes Gewerbe, das eine wirtschaftlich selbständige 
Einheit bildet, wird als ein Gewerbegrundstück 
betrachtet. Befinden sich Gewerbe (wie z. B. Büros, 
Praxen, Lagerräume, Geschäftsräume und ähnliche 
Einrichtungen) auf Wohngrundstücken, so sind diese als 
Gewerbegrundstück zu betrachten und neben den 
Wohngrundstücken gesondert anzumelden.
Dies gilt nicht für gewerblich genutzte Arbeitszimmer 
sowie für solche Gewerbebetriebe, bei denen 
überlassungspflichtige Abfälle im Sinne der Abfallent
sorgungssatzung nicht anfallen können und dieses vom 
Landkreis auf der Grundlage eines Antrages beschieden 
wurde.
Gewerbegrundstücken gleichgestellt sind Grundstücke 
und Gebäude öffentlicher und gemeinnütziger 
Einrichtungen, wie z. B. Schulen, Kirchen, Verwaltungs
gebäude, Sportplätze, Kasernen, Altenpflegeheime und 
Kinderheime.

Der Anschlusspflichtige hat auf seinem 
Grundstück alle Maßnahmen zu treffen beziehungsweise 
zu dulden, die erforderlich sind, um eine ordnungsgemä
ße Abfallentsorgung sicherzustellen.

(4)

Mehrere Anschlusspflichtige können sich auf 
Antrag zu einer Abfallgemeinschaft zusammenschließen 
und Abfallbehälter gemeinsam nutzen.
Dem Antrag auf Abfallgemeinschaft sind beizufügen:

(5)

• eine schriftliche Absichtserklärung der beteiligten 
Anschlusspflichtigen, die Einhaltung der Bestimmun
gen der Abfallentsorgungssatzung und Abfallgebüh
rensatzung zu gewährleisten

• die schriftliche Benennung eines Bevollmächtigten für 
die Abfallgemeinschaft, der gesamtschuldnerisch 
haftet

• eine Lageskizze der beteiligten Grundstücke, in der der
geplante Standort der gemeinsamen Abfallbehälter 
eingetragen ist.

(11) Saisonal genutzte Gewerbegrundstücke sind 
Grundstücke, auf denen bedingt durch die Art ihrer 
Nutzung Abfälle nur in einem bestimmbaren Teil des 
Jahres anfallen können. Hierzu zählen insbesondere 
Campingplätze und Freibäder.

Abfälle zur Verwertung aus Haushalten dürfen 
durch den Überlassungspflichtigen nur dann gewerbli
chen Sammlungen überlassen werden, wenn der 
Durchfuhrende der Sammlung diese dem Landkreis 
frühzeitig vor Beginn der Sammlung angezeigt sowie die 
ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der Abfälle 
nachgewiesen hat und der Landkreis kein überwiegendes 
öffentliches Interesse dagegen geltend gemacht hat.
Diese gewerblichen Sammlungen werden ortsüblich 
öffentlich bekannt gemacht.

(6)

§6
Vorhaltung von Abfallbehältern

(1) Der Anschlusspflichtige hat beim Landkreis 
ausreichendes Behältervolumen zu beantragen, zu 
übernehmen und für die Benutzung vorzuhalten. 
Mindestens ist jedoch ein zugelassener, landkreiseigener 
Restabfallbehälter vorzuhalten und zu nutzen.
In Ausnahmefällen und mit Zustimmung des Landkreises 
können Restabfallsäcke mit der Aufschrift "Landkreis 
Oder-Spree" oder Pressmüllcontainer regelmäßig für die 
Regelentsorgung genutzt werden.

Grundstücke werden unterschieden in:(7)

1. Wohngrundstücke
2. Wochenend- beziehungsweise Erholungsgrundstücke
3. Gewerbegrundstücke
4. saisonal genutzte Gewerbegrundstücke.

Reicht das gemäß Absatz 1 übernommene und 
vorgehaltene Restabfallbehältervolumen im Einzelfall 
nicht aus, so hat der Abfallbesitzer die überschüssigen 
Abfallmengen in den vom Landkreis zugelassenen 
Restabfallsäcken mit der Aufschrift "Landkreis Oder
Spree" zur Abholung bereitzustellen oder eine 
kostenpflichtige Zusatzentsorgung zu beantragen.

(2)(8) Wohngrundstücke sind Grundstücke, auf denen 
Gebäude stehen, die zu Wohnzwecken genutzt werden. 
Zu diesen zählen auch Internate, Wohnheime, 
Altenheime und ähnliche Einrichtungen.
Wohnungen in überwiegend gewerblich genutzten 
Gebäuden sind als Wohngrundstück zu betrachten und 
neben dem Gewerbegrundstück gesondert anzumelden.

(3) Reicht das gemäß Absatz 1 übernommene und 
vorgehaltene Abfallbehältervolumen regelmäßig nicht 
zur Aufnahme der anfallenden Abfälle aus, so hat der 
Anschlusspflichtige zusätzliches Behältervolumen beim 
Landkreis zu beantragen.

(9) Wochenend- beziehungsweise Erholungs
grundstücke sind Grundstücke, die privat und
vorwiegend saisonal zum Zwecke der Erholung 
beziehungsweise zeitweise zu Wohnzwecken genutzt 
werden, soweit sie dem Charakter des Grundstückes nach 
nicht zur dauernden Wohnnutzung geeignet sind. Können 
auf gärtnerisch genutzten Grundstücken überlassungs
pflichtige Abfälle anfallen, werden auch diese als
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Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist der 
Landkreis berechtigt, dem Anschlusspflichtigen die 
Übernahme eines erforderlichen Behältervolumens 
vorzuschreiben. Der Anschlusspflichtige hat die 
Aufstellung des erforderlichen Behältervolumens zu 
dulden.

besitzer gegenüber dem Landkreis besteht, zu entsorgen, 
sofern die Abfälle als angefallen gelten (Entsorgungs
pflicht).

Als angefallen gelten Abfälle - mit Ausnahme der 
in § 4 dieser Satzung ausgeschlossenen Abfälle - dann, 
wenn

(2)

Ist ein Grundstück an das Erfassungssystem des 
kompostierbare 

angeschlossen, gelten die Bestimmungen des Absatzes 
1, Satz 1 und 2 sowie des Absatzes 3 analog für das 
Vorhalten von Bioabfallbehältem.

(4)
1. sie zu den bekannt gegebenen Abfuhrterminen an den

dafür bestimmten Stellen in der vorgeschriebenen 
Form zur Abholung bereitgestellt werden (Holsystem) 
oder

2. sie unmittelbar zu den Entsorgungsanlagen befördert 
und dem Landkreis dort während der Öffnungszeiten 
in der vorgeschriebenen Form übergeben werden 
(Bringsystem) oder

3. sie in der vorgeschriebenen Form an bestehende 
Sammelsysteme übergeben werden (Bringsystem) 
oder

4. deren Erzeuger oder Besitzer sich ihrer in 
unzulässiger Weise und offensichtlich auf Dauer 
entledigt hat (herrenlose Abfälle).

Landkreises für Küchenabfälle

§7
Mitteilungs- und Auskunftspflicht

Die Anschlusspflichtigen gemäß § 5 dieser 
Satzung sowie die Abfellerzeuger oder -besitzer haben 
alle Tatsachen, die den Anschluss- und Benutzungszwang 
begründen, unverzüglich dem Landkreis anzuzeigen. 
Dabei sind insbesondere Art und Menge des voraussicht
lich anfallenden Abfalls, die Nutzungsart des 
Grundstückes, die Anzahl der auf dem Grundstück 
amtlich gemeldeten Personen sowie die Eigenverwertung 
von Abfällen anzugeben, sofern sie beabsichtigt ist oder 
durchgeführt wird. Der Landkreis ist berechtigt, Auskunft 
über alle Umstände, die die Abfallentsorgung und 
Gebührenberechnung betreffen, zu verlangen und kann in 
diesem Zusammenhang auch Stichprobenkontrollen 
durchführen. Bevollmächtigte des Landkreises sind 
berechtigt, dazu die Grundstücke zu betreten.

(1)

§9
Abfallberatung

Der Landkreis berät und informiert Uber Möglichkeiten 
der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen.
Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus anderen 
Herkunftsbereichen als Haushalten werden auf die 
Nutzung von möglichst hochwertigen Verwertungsmög
lichkeiten hingewiesen.(2) Veränderungen bei der Anzahl der auf dem 

Grundstück amtlich gemeldeten Personen, der Anzahl der 
auf dem Grundstück tätigen Gewerbebetriebe 
beziehungsweise bei den Eigentumsverhältnissen sind 
dem Landkreis unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

III. Abschnitt
Art und Weise der Entsorgung

§10
Durchführung der Abfallentsorgung(3) Tritt ein Wechsel der Person des Anschlusspflich

tigen ein, so hat der bisherige Anschlusspflichtige dieses 
dem Landkreis unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Zu 
dieser unverzüglichen, schriftlichen Mitteilung ist auch 
der neue Anschlusspflichtige verpflichtet.

(1) Der Landkreis sammelt, transportiert beziehungs
weise entsorgt folgende Abfälle getrennt, um eine 
möglichst große Abfallmenge der Verwertung zufiihren 
zu können;

(4) Fallen auf einem Grundstück erstmals Abfälle an, 
so hat der Anschlusspflichtige den Landkreis spätestens 
zwei Wochen vor der Entstehung des Anschluss- und 
Benutzungsrechtes davon schriftlich in Kenntnis zu 
setzen.

1. gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll und 
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall)

2. Sperrmüll aus Haushalten
3.. biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 

(kompostierbare Küchenabfälle aus Haushalten)
4. biologisch abbaubare Gartenabfälle (kompostierbare 

Grünabfälle aus Haushalten)
5. gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 

keine gefährlichen Bauteile enthalten
6. gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 

gefährliche Bauteile enthalten
7. besonders überwachungsbedürftige Abfälle aus 

Haushalten, die nicht unter § 20 fallen, einschließlich 
Kleinmengen aus anderen Herkunftsbereichen als 
Haushalten

Die nach Absatz 1 bis 3 erhobenen personenbezo
genen Daten können gespeichert und maschinell 
verarbeitet werden. Die Bestimmungen des Brandenbur- 
gischen Datenschutzgesetzes sind einzuhalten.

(5)

§8
Entstehen der Entsorgungspflicht

(1) Der Landkreis ist verpflichtet, alle Abfälle, für die 
eine Überlassungspflicht der Abfallerzeuger oder -
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8. Papier und Pappe aus Haushalten, sofern sie nicht 
der Verpackungsverordnung unterliegen

9. Metalle aus Haushalten
10. Bau- und Abbruchabfälle
11. Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Teerpappe)
12. Altreifen
13. Altholz

§11
Abfallbehälter

(1) Für das Einsammeln und Transportieren von 
Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall sind 
folgende Restabfallbehälter, die der EN 840 entsprechen 
und die der Landkreis zur Verfügung stellt, zugelassen:

1. Behälter mit 120 Liter Fassungsvermögen
2. Behälter mit 240 Liter Fassungsvermögen
3. Behälter mit 1.100 Liter Fassungsvermögen sowie
4. Restabfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von 90 

Liter und der Aufschrift "Landkreis Oder-Spree".

Jeder Abfallbesitzer oder -erzeuger von überlassungs
pflichtigen Abfällen hat diese getrennt nach Abfallart 
bereitzuhalten soweit der Landkreis ein System zur 
getrennten Erfassung von überlassungspflichtigen 
Abfällen anbietet, und dem Landkreis nach Maßgabe 
dieser Satzung zu überlassen.

Daneben werden Pressmüllcontainer und Umleerbehälter 
nur mit Zustimmung des Landkreises zugelassen.Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung 

aus anderen Herkunftsbereichen, die vom Einsammein 
und Transportieren ausgeschlossen sind, sind bei 
Einhaltung der geltenden Ablagerungskriterien entweder 
auf der Deponie “Alte Ziegelei” oder der Inertstoffdepo
nie Petersdorf dem Landkreis zu übergeben.
Die Zuordnung der einzelnen Abfallarten zur Deponie 
“Alte Ziegelei” beziehungsweise zur Inertstoffdeponie 
Petersdorf ist in der Benutzungsgebührensatzung 
enthalten.
Überlassungspflichtige Abfälle zur Beseitigung und zur 
Verwertung aus privaten Haushalten, die nicht mit der 
Regelentsorgung entsorgt werden, sind an den 
Abfallkleinmengenannahmen entsprechend § 28 Absatz I 
Nr. 5 bis 9 dem Landkreis zu übergeben. Für 
Kleinmengen überlassungspflichtiger Abfälle zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen gilt Satz 1 
analog. Der Landkreis übernimmt Kleinmengen von 
besonders überwachungsbedürftigen Abfällen zum 
Zweck der Verwertung beziehungsweise der Beseitigung 
in der Sammelstation an der Abfallkleinmengenannahme 
Alte Ziegelei. Besonders überwachungsbedürftige 
Abfälle aus Haushalten können zusätzlich am 
Schadstoffmobil abgegeben werden.

(2)

Für das Einsammeln und Transportieren von 
kompostierbaren KUchenabfallen aus Haushalten sind 
folgende Bioabfallbehälter, die der EN 840 entsprechen 
und die der Landkreis zur Verfügung stellt, zugelassen:

(2)

1. Behälter mit 60 Liter Fassungsvennögen
2. Behälter mit 120 Liter Fassungsvermögen
3. Behälter mit 240 Liter Fassungsvermögen.

Die Restabfallbehälter und die Bioabfallbehälter 
werden durch den Landkreis bereitgestellt.
Sie gehen nicht in das Eigentum des Anschlusspflichtigen 
über.
Restabfallsäcke können beim Landkreis oder bei vom 
Landkreis beauftragten Dritten bei gleichzeitiger 
Entrichtung der Entsorgungsgebühr erworben werden. 
Pressmüllcontainer und Umleerbehälter werden durch 
den Landkreis nicht zur Verfügung gestellt und nicht 
transportiert.

(3)

Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall 
und die kompostierbaren Küchenabfälle aus Haushalten 
sind in die Abfallbehälter entsprechend deren 
Zweckbestimmung einzufüllen.
Sie dürfen nicht in anderer Weise zum Einsammeln 
bereitgestellt oder neben die Abfallbehälter gelegt 
werden.

(4)

An den Abfallumladestationen gemäß § 28 Absatz 
1 Nr. 3 und 4 können alle überlassungspflichtigen 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, die einer 
Behandlung in der Restabfallbehandlungsanlage 
Niederlehme unterzogen werden müssen, dem Landkreis 
übergeben werden, sofern sie nicht entsprechend Anlage 
IV vom Befördern ausgeschlossen sind. An der 
Abfallkleinmengenannahme Eisenhüttenstadt können 
überlassungspflichtige Abfälle aus anderen Herkunftsbe
reichen, die auf der Deponie “Alte Ziegelei” zu 
beseitigen sind, dem Landkreis übergeben werden.

(3)

(5) Der Anschlusspflichtige hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die Abfallbehälter allen Abfallerzeugem oder - 
besitzem des Grundstückes zugänglich sind und 
ordnungsgemäß genutzt werden können.
Gleichzeitig hat er sicherzustellen, dass der Landkreis zu 
den bekannt gegebenen Entsorgungsterminen die 
Abfallbehälter entsprechend den Bestimmungen dieser 
Satzung entleeren kann.(4) Überlassungspflichtige Abfälle, die weder von der 

Entsorgung noch vom Einsammeln und Befördern 
ausgeschlossen sind, sind dem Landkreis entsprechend 
der Bestimmungen in den §§ 15 bis 27 dieser Satzung zu 
übergeben,

Abfälle sind so in die Abfallbehälter einzufüllen, 
dass eine Beschädigung der Abfallbehälter und das 
Anfrieren von Abfällen ausgeschlossen ist.
Die Deckel der Abfallbehälter müssen jederzeit zu 
schließen sein.

(6)
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Die Regelentsorgung der Restabfallbehälter auf 
Wochenend- beziehungsweise Erholungsgrundstücken 
beginnt mit dem 1. April und endet zum 30. September.
In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 31. März können 
Anschlusspflichtige dieser Grundstücke den Hausmüll in 
Restabfallsäcken des Landkreises sammeln und an vorher 
mit dem Landkreis abgestimmten Übergabestellen zur 
Entsorgung bereitstellen.

Das Einschlämmen oder Verdichten des Inhalts ist 
verboten.
Die Abfallbehälter werden nur geleert, wenn ihre 
Bruttomasse nachstehende Werte nicht übersteigt:

MGB 60 Liter
MGB 120 Liter
MGB 240 Liter
MGB 1.100 Liter

ca. 50 kg 
ca. 50 kg 
ca. 70 kg 
ca. 350 kg.

Der Anschlusspflichtige kann unter Beachtung 
dieser Satzung entscheiden, wann er seinen Restabfallbe
hälter zur Entleerung bereitstellt.
Über eine Erfassungsliste wird die Anzahl der 
durchgeführten Entleerungen durch das beauftragte 
Entsorgungsuntemehmen dokumentiert.

(2)
Die Restabfallsäcke werden nur eingesammelt, wenn ihre 
Bruttomasse ca. 20 kg nicht übersteigt.
Bei Überschreiten dieser Bruttomassen erfolgt keine 
Einsammlung der Abfälle.
Die Abfallbehälter sind vom Anschlusspflichtigen stets in 
einem sauberen und gebrauchsfähigen Zustand zu halten.

Fallen auf einem Grundstück zusätzlich zur 
Regelentsorgung überlassungspflichtige Abfälle nur 
einmal oder in größeren Zeitabständen an, so muss für 
diese eine kostenpflichtige Zusatzentsorgung beantragt 
werden. Dabei wird ein entsprechendes Abfallbehältervo
lumen zur Verfügung gestellt und nach erfolgter Nutzung 
wieder abgeholt.
Soll eine mehr als einmalige Entsorgung der Behälter 
erfolgen, so ist diese nur im Zusammenhang mit der 
nächsten Regelentsorgung möglich.
Satz 2 und 3 gelten analog für die Zusatzentsorgung 
gemäß § 6 Absatz 2.

(3)
Abfälle dürfen nicht in den Abfallbehältern 

verbrannt werden.
Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße 
Abfälle in die Behälter zu füllen.

(7)

(8) Sperrige Gegenstände sowie Abfälle, die die 
Abfallbehälter, die Sammelfahrzeuge oder die 
Entsorgungsanlagen beschädigen oder Uber das normale 
Maß hinaus verschmutzen können, dürfen nicht in die 
Abfallbehälter eingefüllt werden.

Für schuldhaft verursachte Schäden an den durch 
den Landkreis zur Verfügung gestellten Abfallbehältern 
haftet der Anschlusspflichtige. Die Beschädigung oder 
der Verlust eines Abfallbehälters ist dem Landkreis 
unverzüglich durch den Anschlusspflichtigen zu melden.

(9)
(4) Die Bioabfallbehälter werden in der Regel in 
einem 14-tägigen Rhythmus entleert.
Der Landkreis kann im Einzelfall oder in bestimmten 
Abfuhrbereichen Abweichungen hiervon festlegen.

(5) Der Anschlusspflichtige hat die Bioabfallbehälter, 
in denen kompostierbare Küchenabfälle gesammelt 
werden, aus hygienischen Gründen entsprechend dem 
vorgegebenen Entsorgungsrhythmus entleeren zu lassen 
(Pflichtentleerung).

Das Entsorgungsuntemehmen ist verpflichtet, 
die Abfallbehälter pfleglich zu behandeln. Für 
Beschädigungen oder den Verlust der Abfallbehälter bei 
der Entleerung haftet das Entsorgungsuntemehmen.
In diesen Fällen wird der Abfallbehälter umgehend 
ersetzt. Sofern es möglich ist, wird eine entsprechende 
Information hinterlassen.

(10)

(6) Biologisch abbaubare Gartenabfälle aus 
Haushalten können im Bioabfallbehälter gesammelt und 
zur Entsorgung bereitgestellt werden.
Die Entleerung erfolgt gemäß Absatz 4. Pflichtentleerun
gen nach Absatz 5 fallen nicht an, wenn der Bioabfallbe
hälter ausschließlich mit biologisch abbaubaren 
Gartenabfällen aus Haushalten befüllt wird.
Beabsichtigen Abfallerzeuger oder -besitzer dieses, hat 
der Anschlusspflichtige den Landkreis darüber schriftlich 
und verbindlich in Kenntnis zu setzen.
Kompostierbare Grünabfälle aus Haushalten können 
ganzjährig zu den bekannt gegebenen Öffnungszeiten auf 
den Abfallkleinmengenannahmen des Landkreises 
übergeben werden.

§12
Häufigkeit und Zeit der Abfuhr

(1) Der Anschlusspflichtige hat die Möglichkeit, die 
Restabfallbehälter und Restabfallsäcke alle 14 Tage 
durch den Landkreis entleeren beziehungsweise abfahren 
zu lassen (Regelentsorgung).
Ein Anspruch auf eine häufigere Entsorgung als die 14- 
tägige Abfuhr besteht nicht.
Der Landkreis kann im Einzelfall oder in bestimmten 
Abfuhrbereichen Abweichungen hiervon festlegen, wobei 
ein 4-wöchentlicher Entsorgungsrhythmus nicht 
überschritten werden soll.
Grundstücke, die weiter als 500 Meter vom letzten Haus 
der geschlossenen Bebauung entfernt liegen, werden in 
der Regel im 4-Wochen-Rhythmus entsorgt.

Die Abfallbehälter und Restabfallsäcke sind am 
Tag der Entsorgung bis spätestens 6.30 Uhr zur 
Entleerung beziehungsweise zur Abfuhr bereitzustellen. 
Sie sind so bereitzustellen oder zu kennzeichnen, dass sie

(7)
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keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Gebührener
mäßigung.

dem jeweiligen angeschlossenen Grundstück zuordenbar 
sind.
Nicht zu entsorgende Abfallbehälter sind durch den 
Anschlusspflichtigen eindeutig zu kennzeichnen. IV. Abschnitt 

Abfallarten
Die Abfallbehälter und Abfallsäcke werden 

werktags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr entleert 
beziehungsweise abgefahren.
Fällt der planmäßige Abholtag auf einen gesetzlichen 
Feiertag, können die Abfälle auch an einem vorherge
henden oder nachfolgenden Tag eingesammelt werden. 
Der Landkreis informiert darüber ortsüblich.

(8)
§15

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll, hausmüllähn
licher Gewerbeabfall)

(1) Hausmüll ist Abfall zur Beseitigung und fällt 
hauptsächlich in Haushalten sowie anderen vergleichba
ren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens sowie auf Wochenend- und 
Erholungsgrundstücken an. Er wird nach Maßgabe dieser 
Satzung in zugelassenen Restabfallbehältern und 
Restabfallsäcken gesammelt und einer umweltverträgli
chen Entsorgung zugeführt. Als hausmüllähnlicher 
Gewerbeabfall werden solche Abfälle zur Beseitigung 
bezeichnet, die zum Beispiel in Gewerbebetrieben, 
Geschäften, Dienstleistungsbetrieben, öffentlichen 
Einrichtungen und der Industrie anfallen, und die 
aufgrund ihrer Art und Menge gemeinsam mit und wie 
Hausmüll entsorgt werden können.

(9) Sperrmüll sowie elektrische und elektronische 
Geräte gemäß § 19 und 20 können bis zu zweimal im 
Jahr pro angeschlossenem Haushalt zur Entsorgung 
angemeldet werden.
Diese Abfälle sind am Entsorgungstag bis spätestens 6.30 
Uhr zur Abholung bereitzustelien.

(10) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle aus 
Haushalten gemäß § 21 werden mit zwei Sammelkam
pagnen im Jahr erfasst.
Sie können durch den Abfallbesitzer oder Abfallerzeuger 
an bekannt gegebenen Terminen und Orten am 
Schadstoffinobil übergeben werden.
Darüber hinaus können diese Abfälle ebenso wie 
Kleinmengen (bis zu 2000 Kilogramm pro Jahr) aus 
anderen Herkunftsbereichen ganzjährig zu den bekannt 
gegebenen Öffnungszeiten an der stationären 
Sammelstation für besonders überwachungs- bedürftige 
Abfälle auf der Abfallkleinmengenannahme Alte Ziegelei 
des Landkreises übergeben werden.

(2) Die Restabfallbehälter sind am Entsorgungstag 
unmittelbar neben der Fahrbahnkante zur Entleerung 
bereitzustellen und nach erfolgter Leerung unverzüglich 
von den öffentlichen Verkehrsflächen zu entfernen.
Die Bereitstellung hat so zu erfolgen, dass das 
Entsorgungsfahrzeug ungehindert an die Aufstellplätze 
heranfahren kann, das Entleeren sowie der Abtransport 
ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist und 
Fußgänger und Fahrzeuge nicht gefährdet sind. 
Weisungen eines Bevollmächtigten des Landkreises 
hinsichtlich der Bereitstellungsplätze sind zu befolgen, 
das trifft auch dann zu, wenn für die Bereitstellung eine 
bestimmte Straßenseite vorgeschrieben wird.
Das Entsorgungsuntemehmen ist verpflichtet, 
ordnungsgemäß befüllte Abfallbehälter vollständig zu 
entleeren und am Abholplatz wieder abzustellen.

§13
Eigentumsübergang

Die Abfälle gehen in das Eigentum des 
Landkreises über, sobald sie sich im oder auf dem 
Beförderungsfahrzeug befinden beziehungsweise in den 
stationären oder mobilen Sammelstellen oder bei den 
Entsorgungsanlagen angenommen sind.

0)

Restabfallbehälter mit einem Fassungsvermögen 
von bis zu 240 Liter, die innerhalb eines Grundstückes 
bereitgestellt sind, werden nur gegen Entrichtung einer 
zusätzlichen Holgebühr entleert.
Dazu hat der Anschlusspflichtige beim Landkreis einen 
schriftlichen Antrag einzureichen, der neben der 
Beantragung der Leistung auch eine Zustimmung zum 
Betreten beziehungsweise zum Befahren des Grundstü
ckes und des Standplatzes des Restabfallbehälters 
enthält.
Analog ist zu verfahren, wenn der Restabfallbehälter von 
einem anderen Stellplatz als der Fahrbahnkante bis zum 
Sammelfahrzeug durch das Entsorgungsuntemehmen 
transportiert werden soll.
Als Bezugslinie für die Transportwege gilt immer die 
Fahrbahnkante.
Die maximale Entfernung (Transportweg), über die ein 
Restabfallbehälter bis zu einem Fassungsvermögen von

(3)
Der Landkreis ist nicht verpflichtet, im Abfall 

nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu 
lassen. Im Abfall gefundene Wertgegenstände werden als 
Fundsache behandelt.

(2)

§14
Unterbrechung der Abfallentsorgung

Wird die Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, durch 
witterungsbedingte Betriebsstörungen, behördliche 
Verfügungen, Bauarbeiten, die das Befahren einer Straße 
beziehungsweise eines Straßenabschnittes mit 
herkömmlichen Sammelfahrzeugen unmöglich machen, 
Streiks oder Verlegung des Zeitpunktes der Abfallentsor
gung kurzfristig eingeschränkt, unterbrochen oder 
verspätet durchgeführt, hat der Anschlusspflichtige
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überwachungsbedürftige Abfälle, Kraftfahrzeugteile 
jeglicher Art einschließlich der Reifen sowie Abfälle aus 
anderen Herkunftsbereichen als Haushalten.

240 Liter vom Entsorgungsuntemehmen transportiert 
wird, liegt bei 50 Meter.
Befindet sich der Standplatz eines 
Restabfallbehälters außerhalb einer 
Verkehrsfläche beziehungsweise weiter als 10 Meter 
von der Fahrbahnkante entfernt, so ist für seinen 
Transport durch das Entsorgungsuntemehmen zum 
Sammelfahrzeug eine zusätzliche Holgebühr zu 
entrichten.
Es ist analog zu Satz 2 zu verfahren.
Die maximale Entfernung (Transportweg), über die ein 
1.100-Liter-Restabfallbehälter transportiert wird, liegt bei 
30 Meter.

1.100-Liter-
öffentlichen

(3) Die Sperrmüllentsorgung ist unter Angabe von Art 
und Menge der zu entsorgenden Gegenstände mit Hilfe 
der dafür vorgesehenen Bestellkarten schriftlich oder per 
Telefax beziehungsweise telefonisch bei dem 
beauftragten Entsorgungsunternehmen zu beantragen. 
Innerhalb von maximal sechs Wochen nach Eingang der 
Bestellung erfolgt die Entsorgung. Dem Abfallerzeuger 
oder -besitzer wird rechtzeitig, spätestens jedoch 3 
Kalendertage zuvor, der Entsorgungstermin bekannt 
gegeben.

Die Anschlusspflichtigen sind verpflichtet, 
Stellplätze und Transportwege auf ihrem Grundstück 
nach den baurechtlichen und Unfallverhütungsvorschrif
ten anzulegen und so zu gestalten, dass eine Gefährdung 
ausgeschlossen und ein gefahrloser Transport der 
Restabfallbehälter gewährleistet ist.
Sie haben für die Sauberhaltung und die Schnee- und 
Eisbeseitigung Sorge zu tragen.

(4)
Der Sperrmüll ist am Entsorgungstag vom 

Abfallerzeuger oder -besitzer unter Beachtung dieser 
Satzung so am Straßenrand bereitzustellen, dass 
Fußgänger und Fahrzeuge nicht gefährdet werden und 
das Entsorgungsfahrzeug ungehindert heranfahren kann. 
Können Grundstücke vom Entsorgungsfahrzeug nicht 
oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten (z. B. keine 
Wendemöglichkeiten, die Traglast der Straße ist 
überschritten) angefahren werden, haben die Abfaller
zeuger oder -besitzer den Sperrmüll selbst bis zur 
nächsten vom Sammelfahrzeug erreichbaren Stelle zu 
transportieren.

(4)

Der Landkreis kann eine Verlegung des Platzes, 
an dem Restabfallbehälter zur Entleerung bereitgestellt 
werden, verlangen, wenn die Zufahrt versperrt oder für 
Müllfahrzeuge nicht befahrbar ist und dadurch der 
Transport der Restabfallbehälter in unzumutbarer Weise 
erschwert wird.
Der Anschlusspflichtige ist dazu zu hören.
In Einzelfällen, in denen eine Regelentsorgung nicht 
möglich ist, kann der Landkreis Ausnahmen zulassen.

(5)

Abfälle, die bei der Sperrmüllentsorgung nicht 
mit entsorgt werden, da sie entweder nicht ordnungsge
mäß angemeldet oder bereitgestellt sind beziehungsweise 
gemäß Absatz 2 keinen Sperrmüll darstellen, sind vom 
Abfallerzeuger oder -besitzer vom Bereitstellungsort 
unverzüglich zu entfernen und einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen.

(5)

§16
Sperrmüll

Abfälle, die aufgrund ihrer Sperrigkeit nicht 
gemeinsam mit Hausmüll in die zugelassenen 
Restabfallbehälter eingefüllt werden können, werden als 
Sperrmüll bezeichnet und getrennt vom Hausmüll 
gesammelt und transportiert.
Zum Sperrmüll gehören insbesondere:

(1) § 17
Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 

(Koniposfierbare Küchenabfälle aus Haushalten)

(1) Biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenab
fälle setzen sich aus pflanzlichen und tierischen 
Abfallbestandteilen (z. B. Obstreste, Speisereste) sowie 
aus Materialien, die aus organischen Materialien 
hergestellt wurden (z. B. Küchenpapier), zusammen.

1. Möbel, Matratzen
2. Kinderwagen
3. Teppiche und Bodenbeläge
4. Koffer
5. Rollos (nichtmetallisch)
6. Federbetten.

(2) Können oder wollen Abfallerzeuger oder -besitzer 
diese nicht selbst verwerten, besteht für biologisch 
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle aus Haushalten 
eine Überlassungspflicht. Die Eigenverwertung ist dem 
Landkreis gegenüber schriftlich und verbindlich zu 
erklären. Auf benachbarten Grundstücken kann eine 
gemeinsame Verwertung betrieben werden.

Einzelstücke dürfen nicht schwerer als 70 Kilogramm 
sein. Die maximalen Abmessungen dürfen 2 Meter x 1 
Meter x 1 Meter nicht übersteigen.

Überlassungspflichtige biologisch abbaubare 
Küchen- und Kantinenabfälle sind, sofern der Landkreis 
ein getrenntes Erfassungssystem für diese Abfälle 
anbietet, getrennt in den zugelassenen Bioabfallbehältem 
des Landkreises zu sammeln und zur Entsorgung 
bereitzustellen.

(3)(2) Nicht zum Sperrmüll gehören u. a. Hausmüll und 
hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Abfälle aus 
Entrümpelungen zur Herstellung von Bau- und 
Mietfreiheit, Bauabfälle, gebrauchte elektrische und 
elektronische Geräte mit und ohne gefährlichen 
Bauteilen, Garten-, Park- und Marktabfälle, besonders
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(2) Für die Entsorgung der Haushaltsgroßgeräte 
finden die Bestimmungen des § 16 Absatz 3, 4 und 5 
analog Anwendung. Bei kombinierten Geräten sind 
Fremdbestandteile (zum Beispiel Schamott, Holz) vor 
der Bereitstellung zur Entsorgung zu entfernen. Zur 
Abholung bereitgestellte Geräte sollen je Einzelstück ein 
Gewicht von ca. 100 Kilogramm nicht überschreiten.

Dabei ist ein Mindestbehältervolumen von 4 Liter je 
Einwohner und Woche unter Beachtung eines 14-tägigen 
Entsorgungsrhythmusses vorzuhalten.
In den Bereichen des Landkreises, in denen dieses 
Erfassungssystem nicht eingeführt ist, können die 
überlassungspflichtigen, biologisch abbaubaren Küchen- 
und Kantinenab- fälle mit im Restabfallbehälter 
gesammelt und zur Entsorgung bereitgestellt werden. 
Diese Regelung trifft auch auf alle Wochenend- und 
Erholungsgrundstücke zu.
Der Eigenkompostierung wird der Vorrang eingeräumt.

Haushaltskleingeräte werden im Rahmen der 
Erfassung von besonders überwachungsbedürftigen 
Abfällen gemäß § 21 mit gesammelt und getrennt von 
diesen einer umweltschonenden und ordnungsgemäßen 
Verwertung beziehungsweise Beseitigung zugeführt.

(3)

(4) In Anlage II sind die Städte und Gemeinden 
aufgeführt, in denen ein System zur Erfassung dieser 
Abfälle eingeführt ist.
Anlage II ist Bestandteil dieser Satzung.

(4) Im Zusammenhang mit der Einsammlung von 
Haushaltsgroßgeräten werden auch Haushaltskleingeräte 
vom Landkreis übernommen.

Für die Bereitstellung der biologisch abbaubaren 
Küchen- und Kantinenabfälle in Bioabfallbehältern sind 
die Bestimmungen des § 15 Absatz 2 bis 5 analog 
anzuwenden.

(5)
Abfallerzeuger oder -besitzer von gebrauchten 

elektrischen und elektronischen Geräten, die keine 
gefährlichen Bauteile enthalten aus anderen Herkunftsbe
reichen (z. B. gewerbliche und öffentliche Einrichtungen) 
sind verpflichtet, diese Geräte über zugelassene 
Fachbetriebe zu entsorgen.

(5)

§18
Biologisch abbaubare Gartenabfälle 

(Kompostierbare GrUnabfälle aus Haushalten sowie 
von Wochenend- und Erholungsgrundstücken) §20

Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 
gefährliche Bauteile enthaltenBiologisch abbaubare Gartenabfalle setzen sich 

aus überwiegend pflanzlichen Materialien zusammen, die 
auf gärtnerisch genutzten, privaten Grundstücken 
anfallen (z. B. Gartenabfalle, Baum- und Strauchschnitt).

(1)

Für die Entsorgung der gebrauchten elektrischen 
und elektronischen Haushaltsgroßgeräte, die gefährliche 
Bauteile enthalten finden die Bestimmungen des § 16 
Absatz 3, 4 und 5 analog Anwendung. Bei kombinierten 
Geräten sind Fremdbestandteile (z. B. Schamott, Holz) 
vor der Bereitstellung zur Entsorgung zu entfernen. Zur 
Abholung bereitgestellte Geräte sollen je Einzelstück ein 
Gewicht von ca. 100 Kilogramm nicht überschreiten.

0)

(2) Können oder wollen Abfallerzeuger oder -besitzer 
diese nicht selbst verwerten, besteht für biologisch 
abbaubare Gartenabfälle eine Überlassungspflicht.
Auf benachbarten Grundstücken kann eine gemeinsame 
Verwertung betrieben werden.

(2) Haushaltskleingeräte die Quecksilberschalter 
und/oder PCB - Kondensatoren enthalten werden im 
Rahmen der Erfassung von besonders überwachungsbe
dürftigen Abfallen gemäß § 21 mit gesammelt und 
getrennt von diesen einer umweltschonenden und 
ordnungsgemäßen 
Beseitigung zugeführt.

Biologisch abbaubare Gartenabfälle können lose, 
kostenpflichtig an den Abfallkleimengenannahmen des 
Landkreises abgegeben werden.

(3)

In den Bereichen des Landkreises, in denen das 
Erfassungssystem für kompostierbare Küchen- und 
Kantinenabfalle eingefuhrt ist, können biologisch 
abbaubare Gartenabfälle aus Haushalten auch in den 
Bioabfallbehälter eingeflillt und zur Entsorgung 
bereitgestellt werden, sofern sie zur Unterbringung in 
diesem geeignet sind.

(4)
beziehungsweiseVerwertung

(3) Im Zusammenhang mit der Einsammlung von 
Haushaltsgroßgeräten werden auch Haushaltskleingeräte 
vom Landkreis übernommen.

Abfallerzeuger oder -besitzer von gebrauchten 
elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten, die 
gefährliche Bauteile enthalten, aus anderen Herkunftsbe
reichen (z. B. gewerbliche und öffentliche Einrichtun
gen) sind verpflichtet, diese Geräte über zugelassene 
Fachbetriebe zu entsorgen, sofern mehr als 2.000 kg 
besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Jahr 
anfallen.

(4)§19
Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die 

keine gefährlichen Bauteile enthalten

Geräte, die elektrische beziehungsweise 
elektronische Bauelemente oder Baugruppen besitzen, 
die keine gefährlichen Stoffe wie PCB oder Quecksilber 
enthalten, werden im Sinne dieser Satzung als gebrauchte 
elektrische und elektronische Geräte, die keine 
gefährlichen Bauteile enthalten bezeichnet.

0)
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§23§21
Besonders überwachungsbedürftige Ab
fälle aus Haushalten, die nicht unter § 20 

fallen, einschließlich Kleinmengen aus anderen 
Herkunftsbereichen als Haushalten

Metalle (haushaltstypischer Schrott)

Abfälle aus Eisen- und Nichteisenmetallen aus 
Haushalten, die nicht ortsfest mit dem Grundstück 
beziehungsweise Gebäude verbunden sind (z. B. 
Fahrräder, verzinkte Badewannen, Gegenstände aus 
Weißblech oder Aluminium) sind, sofern sie nicht einer 
gewerblichen Sammlung zugeführt werden, getrennt von 
anderen Abfällen dem Landkreis zu überlassen und von 
diesem einer Verwertung zuzuführen.

(0

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle aus 
Haushalten und Kleinmengen dieser Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen werden im Landkreis Oder-Spree 
getrennt gesammelt und einer schadlosen und 
ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

0)

(2) Metalle (haushaltstypischer Schrott) aus 
Haushalten können ganzjährig zu den bekannt gegebenen 
Öffnungszeiten auf den Abfallkleinmengenannahmen 
dem Landkreis übergeben werden.

Besonders überwachungsbedürftige Abfälle aus 
Haushalten sind bei den mobilen beziehungsweise 
stationären Sammelstationen abzugeben, sofern keine 
Rücknahmepflicht des Fachhandels besteht (z. B. Altöl, 
Batterien).

(2)

§24
(3) Kleinmengen (bis zu 2.000 Kilogramm pro Jahr) 
besonders überwachungs- bedürftiger Abfälle aus 
anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten 
werden kostenpflichtig an der stationären Sammelstation 
für besonders überwachungsbedürftige Abfälle auf der 
Abfallkleinmengenannahme Alte Ziegelei des 
Landkreises angenommen.

Bau- und Abbruchabfälle

(1) Fallen in Haushalten Bau- und Abbruchabfälle an, 
kann der Abfallerzeuger oder -besitzer diese dem 
Landkreis zur Entsorgung überlassen.

Bau- und Abbruchabfälle aus Haushalten können 
ganzjährig zu den bekannt gegebenen Öffnungszeiten auf 
den Abfallkleinmengenannahmen des Landkreises zur 
Entsorgung übergeben werden.

(2)

(4) Die Anliefergefäße dürfen ein Fassungsvolumen 
von 30 Litern beziehungsweise ein Gewicht von ca. 20 
Kilogramm nicht überschreiten.

(3) Überlassungspflichtige 
getrennt zu überlassen.
Überlassungspflichtige Asbestabfälle aus Haushalten 
werden auf den Abfallkleinmengenannahmen Alte 
Ziegelei und Eisenhüttenstadt angenommen.

Asbestabfälle sind
(5) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle, die 
entsprechend Anlage I zur Abfallentsorgungssatzung 
nicht von der Entsorgung ausgeschlossen und auf den 
Siedlungsabfalldeponien des Landkreises zu beseitigen 
sind, müssen dem Landkreis entsprechend den Vorgaben 
dieser Satzung überlassen werden. §25

Kohlenteer und teerhaltige Produkte 
(Teerpappe)§22

Papier und Pappe
Fallen in Haushalten Kohlenteer oder teerhaltige 
Produkte (Teerpappe) an, so sind diese getrennt zu 
erfassen und dem Landkreis auf der Abfallkleinmengen
annahme Alte Ziegelei zu übergeben. Gleiches gilt für 
Kleinmengen dieser Abfälle aus anderen Herkunftsberei
chen.

Abfälle aus Papier und Pappe (z. B. Zeitungen, 
Zeitschriften, Schreibpapier) sind überlassungspflichtige 
Abfälle im Sinne dieser Satzung, soweit sie keine 
Verpackungen im Sinne der Verpackungsverordnung 
darstellen.

(1)

Papier und Pappe wird gemeinsam mit 
Verpackungen, die einem Rücknahmesystem unterliegen, 
gesammelt.
Verunreinigte Abfalle aus Papier und Pappe (z. B. 
Tapetenreste) sind als Hausmüll zu behandeln.

§26
Altreifen

(2)

Fallen in Haushalten Altreifen an und werden diese nicht 
über Serviceeinrichtungen entsorgt, so können diese dem 
Landkreis auf den Abfallkleinmengenannahmen Alte 
Ziegelei und Eisenhüttenstadt übergeben werden.Wird Papier und Pappe im Rahmen eines 

Modellversuches mit der haushaltsnahen Papiertonne 
erfasst, sind für deren Bereitstellung die Bestimmungen 
des § 15 Absatz 2, 4 und 5 analog anzuwenden.

(3)

§27
Altholz

Fällt in Haushalten Altholz an und wird dieses nicht 
einer Verwertung zugeführt, so ist es getrennt zu erfassen 
und dem Landkreis auf der Abfallkleinmengenannahme
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Entsorgung übergeben werden oder gegen eine 
Bestimmung dieser Satzung verstoßen wird, ist der 
Landkreis berechtigt, eine chemisch-physikalische 
Untersuchung der zur Beseitigung angelieferten Abfälle 
durchzuführen oder zu beauftragen. Bestätigt sich der 
Verdacht, trägt der Anlieferer die anfallenden Kosten.

Alte Ziegelei zu übergeben. Gleiches gilt für Kleinmen
gen dieser Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, 
sofern es sich aufgrund der Schadstoffbelastung um 
besonders Uberwachungsbedürftiges Altholz handelt.

V. Abschnitt 
Nebenbestimmungen

Die Anlieferung von Abfällen soll in geschlosse
nen Fahrzeugen erfolgen. Werden offene Fahrzeuge 
verwendet, so müssen die Abfälle gegen das Herunterfal
len gesichert sein. Belästigungen, insbesondere durch 
Geruch, Staub oder Lärm, sind zu vermeiden. 
Asbestzementabfälle und andere asbesthaltige Abfälle 
dürfen nur gebunden und verpackt angeliefert werden. 
Näheres regelt die TRGS 519. Der Landkreis ist 
berechtigt, dem Abfallerzeuger oder -besitzer 
beziehungsweise dem Anlieferer weitere Auflagen zu 
erteilen, wie und in welcher Form Abfälle angeliefert 
werden müssen.

(7)
§28

Entsorgungsanlagen

0) Der Landkreis betreibt folgende Entsorgungsan
lagen:

1. die Deponie “Alte Ziegelei” (entspricht einer Deponie 
der Klasse II)

2. die Inertstoffdeponie Petersdorf (entspricht einer 
Deponie der Klasse I)

3. die Abfallumladestation Alte Ziegelei
4. die Abfallumladestation Eisenhüttenstadt
5. die Abfallkleinmengenannahme Alte Ziegelei inklusive

der Sammelstation für Kleinmengen besonders 
überwachungsbedürftiger Abfälle

6. die Abfallkleinmengenannahme Eisenhüttenstadt
7. die Abfallkleinmengenannahme Beeskow (Friedländer 

Berg)
8. die Abfallkleinmengenannahme Erkner
9. die Abfallkleinmengenannahme Storkow

(8) Bei Einschränkungen oder Unterbrechungen der 
Entsorgungsmöglichkeiten auf beziehungsweise in den 
Entsorgungsanlagen infolge von Betriebsstörungen, 
gesetzlichen Feiertagen oder wegen Umständen, auf die 
der Landkreis oder die Beauftragten keinen Einfluss 
haben, steht den Überlassungs- und Anschlusspflichtigen 
kein Anspruch auf Anlieferung oder auf Schadensersatz
zu.

(2) Der Landkreis Oder - Spree ist Verbandsmitglied 
des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree 
(ZAB). Dieser betreibt in Königs Wusterhausen, OT 
Niederlehme, eine Restabfallbehandlungsanlage.

Für den Fall, dass die Restabfallbehandlungsanla
ge des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree 
(ZAB) nicht zum 01. Juni 2005 ihren Betrieb aufnimmt, 
werden die behandlungsbedürftigen, überlassungspflich
tigen Abfälle auf einem Zwischenlager des Landkreises 
zwischengelagert. Das gilt auch für die Abfälle, die direkt 
an der Restabfallbehandlungsanlage angeliefert werden 
sollen.

(9)

Auf den in Absatz 1 genannten Entsorgungsanla
gen dürfen grundsätzlich nur solche Abfälle angeliefert 
werden, die im Landkreis Oder-Spree angefallen sind. 
Von dieser Regelung ausgenommen sind Behandlungs
reste aus der Restabfallbehandlungsanlage in Königs 
Wusterhausen, die zur Deponierung auf der Deponie 
“Alte Ziegelei” geeignet sind. Der Abfallanlieferer hat 
die Art, die Menge und die Herkunft der Abfälle bei der 
Anlieferung schriftlich und verbindlich nachzuweisen. 
Von dieser Regelung sind Anlieferer von Kleinmengen 
auf den Abfallkleinmengenannahmen ausgenommen.

(3)

(10) In Ausnahmefällen können andere, durch den 
Landkreis vertraglich gebundene, Abfallentsorgungsan
lagen genutzt werden. Sie werden öffentlich bekannt 
gegeben.

§29
Modellversuche

(4) Sollen Abfälle auf der Deponie “Alte Ziegelei” 
oder auf der Inertstoffdeponie Petersdorf abgelagert 
werden, ist vom Anlieferer der Nachweis zu erbringen, 
dass die auf der jeweiligen Entsorgungsanlage 
ausliegenden Ablagerungskriterien von diesen Abfällen 
eingehalten werden. Dazu ist eine Deklarationsanalyse 
vorzulegen.

Zur Erprobung neuer Systeme und Methoden in der 
Abfallwirtschaft kann der Landkreis Modellversuche mit 
örtlich und zeitlich begrenzter Wirkung durchführen.

§30
Haftung

Der Landkreis haftet bei der Durchführung der 
Abfallentsorgung nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen.

(1)
Auf den Entsorgungsanlagen gelten die jeweils 

gültigen Benutzungsordnungen.
(5)

Die Benutzer der Entsorgungsanlagen haben für 
Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Satzung oder 
der geltenden Benutzungsordnungen erwachsen, Ersatz

(6) Besteht der Verdacht, dass entgegen der 
Deklaration der Abfälle, Abfälle die zur Entsorgung auf 
der Entsorgungsanlage nicht zugelassen sind, zur

(2)
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15. entgegen § 16 Absatz 5 Abfälle nicht vom 
Bereitstellungsort entfernt,

16. entgegen § 17 Absatz 3 überlassungspflichtige, 
biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
zur Entsorgung bereitstellt,

17. entgegen § 19 Absatz 2 und 3 gebrauchte elektrische 
und elektronische Geräte, die keine gefährlichen 
Bauteile enthalten, nicht oder nicht ordnungsgemäß 
zur Entsorgung übergibt,

18. entgegen § 20 Absatz 1 und 2 gebrauchte 
elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche 
Bauteile enthalten, nicht oder nicht ordnungsgemäß 
zur Entsorgung übergibt,

19. entgegen § 21 Absatz 2, 4 und 5 besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle nicht oder nicht 
ordnungsgemäß zur Entsorgung übergibt.

zu leisten und haften dafür. Die Haftung erstreckt sich 
auch auf Schäden und Folgekosten, die mit der 
unerlaubten Ablagerung von Abfällen im Zusammenhang 
stehen.
Die Eingangssichtkontrolle durch das Personal der 
Entsorgungsanlagen befreit den Benutzer nicht von seiner 
Haftung. In diesen Fällen haben die Benutzer den 
Landkreis auch von allen gegen sie gerichteten 
Ansprüche Dritter freizustellen.

§31
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder(1)
fahrlässig

1. entgegen § 4 Absatz 5 Abfälle, die von der
Entsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen sind, 
mit anderen Abfällen vermischt oder diese dem 
Landkreis zur Entsorgung überlässt,

2. entgegen § 5 Absatz 1 Abfälle, für die eine
Überlassungspflicht besteht, nicht dem Landkreis zur 
Entsorgung überlässt,

3. entgegen § 5 Absatz 2 Grundstücke nicht an die 
Abfallentsorgung anschließt,

4. entgegen § 5 Absatz 3 die Abfallentsorgung des 
Landkreises nicht nutzt,

5. entgegen § 5 Absatz 6 Abfälle einer gewerblichen 
Sammlung überlässt, ohne sich von der Rechtmäßig
keit überzeugt zu haben,

6. entgegen § 6 Absatz 1 kein ausreichendes
Behältervolumen bereithält und keine landkreiseige
nen Restabfallbehälter für die Abfallentsorgung 
benutzt,

7. entgegen § 6 Absatz 3 kein ausreichendes
Behältervolumen nachbeantragt,

8. entgegen § 7 Absatz 1 bis 4 seinen Mitteilungs- und 
Auskunftspflichten nicht nachkommt

9. entgegen § 10 Absatz 1 überlasungspflichtige Abfälle 
nicht getrennt bereit hält und dem Landkreis entspre
chend dieser Satzung überlässt,

10. entgegen § 11 Absatz 4, 6, 7 und 8 Hausmüll und 
hausmüllähnlichen Gewerbeabfall sowie biologisch 
abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle nicht 
bestimmungsgemäß in die Abfallbehälter und -säcke 
einfüllt oder andere, als die vom Landkreis zur 
Verfügung gestellten Abfallbehälter und -säcke für 
das Einsammeln und Transportieren benutzt oder 
Abfälle neben die Abfallbehälter legt sowie Beschä
digungen an den Abfallbehältern verursacht,

11. entgegen § 12 Absatz 5 seine Bioabfallbehälter nicht 
regelmäßig entleeren lässt,

12. entgegen § 12 Absatz 6 biologisch abbaubare 
Gartenabfälle zur Entsorgung übergibt,

13. entgegen § 15 Absatz 2 Abfallbehälter und -säcke 
zur Entleerung beziehungsweise zur Abführ bereit
stellt,

14. entgegen § 16 Absatz 4 Sperrmüll zur Entsorgung 
bereitstellt,

Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000,00 Euro geahndet werden.
(2)

§32
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt zum 01.06.2005 in Kraft.(1)

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die 
Satzung des Landkreises Oder-Spree Uber die 
Abfallentsorgung vom 26.11.2002 in Verbindung mit der 
1. Änderungssatzung vom 23.09.2003 zum 01.06.2005 
außer Kraft.

Beeskow, den 03.05.05

M. Zalenga 
Landrat

Anlage I zur Abfallentsorgungssatzung des 
Landkreises Oder-Spree

Von der Entsorgung ausgeschlossene Abfälle gemäß § 
4 Absatz I der Abfallentsorgungssatzung

Von der Entsorgung durch den Landkreis Oder- Spree 
sind folgende Abfälle ausgeschlossen:

1.
besonders überwachungsbedürftige Abfälle im Sinne des 
§ 41 Absatz 1 und Absatz 3 Nr. 1 des Kreislaufwirt
schafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in der jeweils 
gültigen Fassung in Verbindung mit der Verordnung über 
das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis - 
Verordnung - AVV) vom 10.12.2001 (BGBl. I, S. 3379), 
soweit es sich nicht um Abfälle aus privaten Haushaltun
gen oder aus anderen Herkunftsbereichen - soweit hier 
eine Menge von 2.000 kg pro Jahr nicht überschritten 
wird - handelt und diese gemäß § 21 dieser Satzung 
entsorgt werden. Der Ausschluss gilt nicht für:
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soweit die Deponiezulassungskriterien für die Deponie 
“Alte Ziegelei” eingehalten werden.

AbfallartAVV-Nr.
gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle 
aus der physikalischen und chemischen 
Weiterverarbeitung von nichtmetallhal
tigen Bodenschätzen 
Abfälle aus der Asbestverarbeitung 
Schlämme aus der betriebseigenen 
Abwasserbehandlung, die gefährliche 
Stoffe enthalten
Filterstäube und Kesselstaub aus 
Ölfeuerungen
wässrige Schlämme aus der 
Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe 
enthalten
gefährliche Stoffe enthaltende 
Gießformen und -sande vor dem Gießen 
gefährliche Stoffe enthaltende 
Gießformen und -sande nach dem 
Gießen
gefährliche Stoffe enthaltende 
Gießformen und -sande vordem Gießen 
gefährliche Stoffe enthaltende 
Gießformen und -sande nach dem 
Gießen
Glasabfall in kleinen Teilchen und 
Glasstaub, die Schwermetalle enthalten 
(z. B. Elektronenstrahlröhren) 
asbesthaltige Abfälle aus der 
Herstellung von Asbestzement 
Strahlmittelabfälle, die gefährliche 
Stoffe enthalten
gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die 
gefährliche Stoffe enthalten 
Auskleidungen und feuerfeste 
Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten
andere Auskleidungen und feuerfeste 
Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten
Auskleidungen und feuerfeste 
Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe 
enthalten
Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten 
asbesthaltige Baustoffe 
Chemikalien, die aus gefährlichen 
Stoffen bestehen oder solche enthalten 
Rost- und Kesselaschen sowie Schlack 
en, die gefährliche Stoffe enthalten 
Schlämme aus der biologischen 
Behandlung von industriellem 
Abwasser, die gefährliche Stoffe 
enthalten
Schlämme, die gefährliche Stoffe aus 
einer anderen Behandlung von 
industriellem Abwasser enthalten

01 04 07*

2.
folgende Batterien:

06 13 04*
07 02 11* AbfallartAVV-Nr.

Bleibatterien
Ni-Cd-Batterien
Quecksilber enthaltende Batterien 
Alkalibatterien (außer 16 06 03) 
andere Batterien und Akkumulatoren 
Batterien und Akkumulatoren, die unter 
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 
fallen, sowie gemischte Batterien und 
Akkumulatoren, die solche Batterien 
enthalten
Batterien und Akkumulatoren, mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 
33 fallen

160601* 
16 06 02* 
16 06 03* 
16 06 04 
16 06 05 
20 01 33*

10 01 04*

10 01 22*

10 09 05*

10 09 07*
20 01 34

10 10 05*

da für diese eine Rücknahmepflicht aufgrund der 
Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung 
gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (Batteriever
ordnung - BattV) vom 27.03.1998 (BGBl. (, S. 658) in 
der jeweils gültigen Fassung besteht, soweit sie nicht bei 
privaten Endverbrauchern oder Betreibern von 
Kleingewerben im Sinne des § 9 Absatz 1 Batteriever
ordnung anfallen. Der Ausschluss gilt nicht für 
Starterbatterien.

10 10 07*

10 11 11*

10 13 09*

1201 16*

12 01 20* 3.
Einwegkameras mit Batterien und andere Geräte mit fest 
eingebauten schadstoffhaltigen Batterien im Sinne des 
§14 der Batterieverordnung

16 11 01*

AVV-Nr. Abfallart
09 01 11* Einwegkameras mit Batterien, die unter 

16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 
fallen

09 01 12 Einwegkameras mit Batterien, mit
Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 
11 fallen

16 11 03*

16 11 05*

4.
nachstehend aufgeführte Verpackungsabfälle:17 04 10*

AVV-Nr. Abfallart17 06 05*
18 01 06* Verpackungen aus Papier und Pappe 

Verpackungen aus Kunststoff 
Verpackungen aus Holz 
Verpackungen aus Metall 
Verbundverpackungen 
gemischte Verpackungen 
Verpackungen aus Glas 
Verpackungen aus Textilien

150101 
15 01 02 
15 01 03 
15 0104 
15 01 05 
15 01 06 
15 0107 
15 01 09

1901 11*

1908 11*

1908 13*
die der Rücknahmepflicht nach der Verordnung über die 
Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen 
(Verpackungsverordnung - VerpackV) vom 21.08.1998
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1. alle Abfälle, die von der Entsorgung durch den 
Landkreis gemäß § 4 Absatz 1 ausgeschlossen sind,

2. gemischte Siedlungsabfalle aus anderen 
Herkunftsbereichen als Haushalten, die in Pressmüll- 
containem des Abfallerzeugers oder -besitzers 
gesammelt werden (AVV 20 03 01),

3. Abfälle aus Haushalten, die wegen ihrer Größe oder 
ihres Gewichtes nicht und zwar auch nicht im 
Rahmen der Sperrmüllabfuhr befördert werden 
können und solche, die aus Entrümpelungsaktionen 
stammen,

4. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als 
Haushalten, die wegen ihrer Größe 
Gewichtes nicht im Rahmen der Regelentsorgung 
befördert werden können.

5. Metalle (AVV 20 01 40),
6. biologisch abbaubare Gartenabfälle (AVV 20 02 01), 

sofern diese nicht in Bioabfallbehältem des Landkrei
ses zur Entsorgung bereitgestellt werden.

(BGBl. I, S. 2379) in der jeweils gültigen Fassung 
unterliegen.

5.
Fahrzeugwracks, die der Rücknahmepflicht auf Grund 
des Gesetzes über die Entsorgung von Altfahrzeugen 
(Altfahrzeug-Gesetz - AltfahrzeugG) vom 21. Juni 2002 
(BGB1.I Nr. 41 S.2199) unterliegen. Von dieser 
Regelung ausgenommen sind aufgegebene Fahrzeuge. 
Der § 15 Absatz 4 KrW-/AbfG bleibt unberührt.

AbfallartAVV-Nr.
Altfahrzeuge
Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeit 
noch andere gefährliche Bestandteile 
enthalten

oder ihres1601 04* 
1601 06

6.

Körperteile und Organe, einschließlich 
Blutbeutel und Blutkonserven (außer 
18 01 03)

1801 02
Anlage IV zur Abfallentsorgungssatzung des 
Landkreises Oder-Spree

1. Vom Einsammeln durch den Landkreis sind alle 
Abfälle, die zur Behandlung in der Restabfallbehand
lungsanlage in Niederlehme 
Ausnahme von gemischten Siedlungsabfällen (AVV 20 
03 01) sowie Sperrmüll aus Haushaltungen (AVV 20 
03 07), gemäß § 4 Absatz 2 der Abfallentsorgungssat
zung ausgeschlossen.

Anlage II zur Abfallentsorgungssatzung des 
Landkreises Oder-Spree

bestimmt sind, mit
Städte und Gemeinden des Landkreises Oder-Spree, in 
denen vom Landkreis ein System zur Erfassung von 
organischen, kompostier- baren Küchenabfällen 
eingefuhrt ist (§ 17 Absatz 4)
• Bad Saarow (ohne Neu Golm, Petersdorf)
• Beeskow
• Briesen (Mark) (ohne OT Biegen)
• Brieskow-Finkenheerd
• Eisenhüttenstadt
• Erkner
• Fürstenwalde/Spree
• Groß Lindow
• Grünheide (Mark) mit OT Hangeisberg (ohne OT 

Kagel, Kienbaum, Mönchwinkel, Spreeau)
• MUllrose
• Neuzelle (ohne OT Bahro, Bomsdorf, Göhlen,

Henzendorf, Kobbein, Möbiskruge, Ossendorf, 
Schwerzko, Steinsdorf, Streichwitz, Treppein)

• Rauen
• Schöneiche bei Berlin
• Spreenhagen (ohne OT Braunsdorf, Hartmannsdorf, 

Markgrafpieske)
• Storkow (Mark) (ohne OT Alt Stahnsdorf, Bugk, 

Görsdorf, Groß Eichholz, Groß Schauen, Kehrigk, 
Kummersdorf, Limsdorf, Philadelphia, Rieplos, 
Schwerin, Selchow, Wochowsee)

• Woltersdorf

2. Folgende Abfälle sind vom Befördern durch den 
Landkreis zur Restabfallbehandlungsanlage Niederlehme 
ausgeschlossen:

- alle Abfälle die im Kapitel 18 “Abfälle aus der 
humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 
Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die 
nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen)

- alle Schlämme und stark staubenden Abfälle wie:

Abfallart
Sieb- und Rechenrückstände 
Schlämme aus der Behandlung von 
kommunalem Abwasser 
Schlämme aus der biologischen 
Behandlung von industriellem 
Abwasser
Schlämme aus einer anderen 
Behandlung von industriellem 
Abwasser

AVV-Nr. 
19 08 01 
19 08 05

19 08 12

19 08 14

- sonstige Abfälle aus der mechanischen Behandlung von 
Abfälle (AVV 19 12 12)Anlage III zur Abfallentsorgungssatzung des 

Landkreises Oder-Spree

Vom Einsammeln und Befördern durch den Landkreis 
sind folgende Abfälle gemäß § 4 Absatz 2 der 
Abfallentsorgungssatzung ausgeschlossen:
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InhaltsverzeichnisBekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die Abfallentsorgung - 
Abfallentsorgungssatzung - wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht. 
Außerdem wird daraufhingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Landkreisord
nung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.

Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hat

Grundsatz
Gebührenmaßstab
Gebührensätze
Gebührenpflicht und Gebührenpflichtige 
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 
Sonstiges
Ordnungswidrigkeiten
In-Kraft-Treten

§ 1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Anlage A

§1
Grundsatz

(1) Der Landkreis Oder - Spree betreibt zum Zweck 
der Abfallentsorgung Entsorgungsanlagen gemäß § 28 
Absatz 1 der zurzeit gültigen Abfallentsorgungssatzung. 
Daneben werden die Restabfallbehandlungsanlage des 
Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
gemäß § 28 Absatz 2 sowie Anlagen beauftragter Dritter 
für diesen Zweck genutzt. Der Landkreis Oder-Spree 
transportiert die Abfälle zu den Entsorgungsanlagen, 
sofern sie davon nicht ausgeschlossen sind.

Zur Deckung der dabei anfallenden Kosten erhebt 
der Landkreis Gebühren gemäß dieser Satzung.

Zu den Kosten zählen alle Aufwendungen zur 
Errichtung, Betreibung und Unterhaltung der vom 
Landkreis Oder-Spree betriebenen Entsorgungsanlagen, 
die Kosten der Nachsorge an geschlossenen Entsor
gungsanlagen des Landkreises und an der Deponie 
Buchwaldstraße in Eisenhüttenstadt, die Transportauf
wendungen sowie die Aufwendungen, die aus den 
Verträgen und Vereinbarungen mit dem Zweckverband 
Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) und beauftragten 
Dritten resultieren.

oder
der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Beeskow, 03.05.05

M. Zalenga 
Landrat (2)

(3)
II.) Benutzungsgebührensatzung des Landkreises 
_____ Oder-Spree______________________________

(Beschluss-Nr. 11/10/05

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt die 
Satzung des Landkreises Oder-Spree über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Entsorgungsanlagen 
vom 26. April 2005

Satzung des Landkreises Oder-Spree 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der Entsorgungsaniagen
§2

Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühr für selbst angelieferte Abfälle auf der 
Deponie “Alte Ziegelei” und der Inertstoffdeponie 
Petersdorf sowie an den Abfallumladestationen Alte 
Ziegelei und Eisenhüttenstadt bestimmt sich nach dem 
Gewicht und der Art des angelieferten Abfalls. Bei 
Ausfall der Waage bestimmt sich die Gebühr nach dem 
angelieferten Volumen und der Art des angelieferten 
Abfalls.

- Benutzungsgebührensatzung - 
vom 26.04.2005

Präambel

Der Landkreis Oder-Spree erlässt aufgrund des 
Brandenburgischen Abfallgesetzes (BbgAbfG) vom 6. 
Juni 1997 (GVB1. I S. 40) in der geltenden Fassung, der 
Landkreisordnung des Landes Brandenburg (LKrO) vom 
15. Oktober 1993 (GVB1. I S. 398) in der geltenden 
Fassung, der Neufassung des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Brandenburg (KAG) vom 15. Juni 1999 
(GVBJ. I S. 231) sowie der Satzung des Landkreises 
Oder-Spree über die Abfallentsorgung - Abfallentsor
gungssatzung - vom 26.04.2005 die folgende vom 
Kreistag am 26.04.2005 beschlossene Benutzungsgebüh
rensatzung.

Bei der Anlieferung von Abfallkleinmengen bis zu 
1,0 m3 auf den Abfallkleinmengenannahmen des 
Landkreises wird eine Gebührenpauschale gemäß § 3 
Absatz 5 dieser Satzung erhoben.

(3) Die Regelung aus Absatz 2 gilt nicht bei der 
Anlieferung von besonders überwachungsbedürftigen 
Abfällen wie Kohlenteer und teerhaltigen Produkten 
sowie belastetem Altholz. Die Gebühr bestimmt sich

(2)
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(4) Die Annahmegebühr für selbst angelieferte 
Abfülle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten an der Abfallumladestation Alte Ziegelei 
richtet sich nach Anlage A dieser Satzung. Anlage A ist 
Bestandteil der Satzung.
Fällt die Deponiewaage aus, wird die Gebühr nach dem 
geschätzten Volumen des angelieferten Abfalls bestimmt.

In diesem Fall beträgt die Gebühr

nach dem Gewicht. Nur bei Ausfall der Waage wird das 
Volumen als Gebührenmaßstab herangezogen.

(4) Die Regelung aus Absatz 2 gilt nicht bei der 
Anlieferung von Altreifen und gebrauchten elektrischen 
und elektronischen Geräten, die FCKW beziehungsweise 
gefährliche Bauteile enthalten. Die Gebühr bestimmt sich 
aus der angelieferten Stückzahl und der Herkunft des 
Abfalls.

32,00 €/m3Für die Ausstellung und Zusendung eines 
Entsorgungsnachweises/Sammelentsorgungsnachweises 
(EN, SN, VN, VS) wird eine Verwaltungsgebühr 
erhoben.
Die Höhe der Verwaltungsgebühr ist von der Anzahl der 
Abfallarten abhängig sowie davon, ob es sich um eine 
Erstausstellung oder eine Änderung handelt.

(5)

unabhängig von der Abfallart.

Die Gebührenpauschale, die bei der Anlieferung 
von Abfallkleinmengen auf den vom Landkreis Oder
Spree betriebenen Abfallkleinmengenannahmen erhoben 
wird, beträgt

je 0,25 mVAnlieferung

Von dieser Regelung ausgenommen sind Grünabfälle 
(biologisch abbaubare Gartenabfälle). Die Gebührenpau
schale beträgt bei der Anlieferung dieser Abfälle

je 0,25 mVAnlieferung

Größere Mengen biologisch abbaubarer Gartenabfälle 
können auf der Abfallkleinmengenannahme Alte Ziegelei 
abgegeben werden. Die Gebühr richtet sich nach dem 
Gewicht der Abfälle und beträgt 20,00 €/t.
Bei Ausfall der Deponiewaage wird die Gebühr nach 
dem geschätzten Volumen des angelieferten Abfalls 
bestimmt. In diesem Fall beträgt die Gebühr 12,00 €/m3.

(6) Die Annahmegebühr, die bei der Anlieferung von 
Abfallkleinmengen gemäß § 2 Absatz 3 erhoben wird, 
beträgt bei

a.) Kohlenteer und teerhaltigen Produkten, (AVV 17 03 03*)
236,64 €/t,

(5)

8,00 €.§3
Gebührensätze

Die Annahmegebühr für selbst angelieferte 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten auf der Deponie “Alte Ziegelei” richtet sich 
nach Anlage A dieser Satzung. Anlage A ist Bestandteil 
der Satzung.
Fällt die Deponiewaage aus, wird die Gebühr nach dem 
geschätzten Volumen des angelieferten Abfalls bestimmt. 
In diesem Fall beträgt die Gebühr

(0
3,00 €.

32,00 €/m3

unabhängig von der Abfallart.

Besteht der Bedarf zur Annahme von Abfällen, die für 
den Deponiebau geeignet sind, können Gebührennachläs
se gewährt werden.
Sowohl Anlieferung als auch der Gebührennachlass 
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

Die Annahmegebühr für selbst angelieferte 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten auf der Deponie Petersdorf richtet sich nach 
Anlage A dieser Satzung. Anlage A ist Bestandteil der 
Satzung.
Fällt die Deponiewaage aus, wird die Gebühr nach dem 
geschätzten Volumen des angelieferten Abfalls bestimmt. 
In diesem Fall beträgt die Gebühr

b.) Altholz (AVV 20 01 37*)(2) 58,70 e/t.

(7) Die Annahmegebühr, die bei der Anlieferung von 
Abfallkleinmengen gemäß § 2 Absatz 4 erhoben wird, 
beträgt bei

a.) Altreifen (AVV - 16 01 03)
PKW
LKW

2,10 €/Stück 
10,40 6/Stück

32,00 €/m3 gebrauchten elektrischen und elektronischen 
Geräten, die FCKW enthalten (AVV - 20 01 23*)

aus Haushalten
aus anderen Herkunftsbereichen 
Kühlschrank 
Gewerbekühltruhen

b.)
unabhängig von der Abfallart.

(3) Die Annahmegebühr für selbst angelieferte 
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushalten an der Abfallumladestation Eisenhüttenstadt 
richtet sich nach Anlage A dieser Satzung. Anlage A ist 
Bestandteil der Satzung.
Fällt die Deponiewaage aus, wird die Gebühr nach dem 
geschätzten Volumen des angelieferten Abfalls bestimmt. 
In diesem Fall beträgt die Gebühr

ohne Gebühr

9,15 €/Stück 
0,77 €/cm

gebrauchten elektrischen und elektronischen 
Geräten, die gefährliche Bauteile enthalten (AVV - 
20 01 35*)

aus Haushalten

aus anderen Herkunftsbereichen 
Fernseher

c.)

ohne Gebühr32,00 €/m3

unabhängig von der Abfallart. 6,50 6/Stück
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Landkreises und der Restabfallbehandlungsanlage 
Niederlehme angenommen werden und für die eine 
Überlassungspflicht besteht. Anlage A ist Bestandteil 
dieser Satzung.

2,80 €/Stück 
9,50 6/Stück.

Monitore 
Großgeräte

(8) Die Verwaltungsgebühr für die Ausstellung und 
Zusendung von Entsorgungsnachweisen/ Sammelentsor
gungsnachweisen beträgt bei

a. ) der Erstausstellung 38,00 €/EN,SN,VN,VS

b. ) der Änderung

§8
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 6 eine Auskunft nicht, unvollstän
dig oder nicht richtig erteilt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000,00 € geahndet werden.

(1)16,00 €/EN,SN,VN,VS.

§4
Gebührenpflicht und Gebührenpflichtige

Die Gebührenpflicht für die Annahmegebühren 
gemäß § 3 Absatz 1 bis 4, 6 und 7 sowie für die 
Gebührenpauschalen gemäß § 3 Absatz 5 entsteht mit der 
Annahme des Abfalls auf den Entsorgungsanlagen. 
Gebührenpflichtiger ist der Anlieferer.

(2) Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr 
gemäß § 2 Absatz 8 entsteht mit der Erteilung des 
Entsorgungsnachweises /Sammelentsorgungsnachweises. 
Gebührenpflichtig ist der Abfallerzeuger.

(2)
(1)

§9
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.06.2005 inKraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die 
Satzung des Landkreises Oder-Spree Uber die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Entsorgungsanlagen 
des Landkreises Oder-Spree und der Entsorgungsanlage 
der Stadt Eisenhüttenstadt, der Deponie Buchwaldstraße, 
vom 26.11.2002 außer Kraft.§5

Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

Gebühren bis zu einer Höhe von 25,00 € werden 
sofort fällig und sind in bar zu entrichten.

Werden Gebühren gemäß dieser Satzung per 
Bescheid festgesetzt sind sie binnen 10 Tagen nach 
Erstellung des Gebührenbescheides (Bescheiddatum) 
fällig. In Ausnahmefällen kann auch die sofortige 
Barzahlung verlangt werden. Als öffentlich-rechtliche 
Abgaben unterliegen die Gebühren der Beitreibung 
entsprechend dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für 
das Land Brandenburg.

Beeskow, den 03.05.05(1)

(2) M. Zalenga 
Landrat

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Entsorgungsanlagen - 
Benutzungsgebühr - wird im Amtsblatt für den Landkreis 
Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht.
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Landkreisord
nung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.

Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hat

§6
Auskunfts- und Anzeigepflicht

Die Abfallerzeuger beziehungsweise Abfallbesitzer sind 
verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der 
Gebühren erforderlichen mündlichen und schriftlichen 
Auskünfte zu erteilen.

§7
Sonstiges

Werden Abfallarten vermischt an den Entsor
gungsanlagen angeliefert wird jeweils der höchste 
Gebührensatz zur Berechnung der Gebühren herangezo
gen.

(1)

oder
der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

Sollen Abfälle angeliefert werden, die aufgrund 
ihrer Abmessung oder ihres Gewichtes nicht mit 
herkömmlich eingesetzter Technik auf den Entsorgungs
anlagen eingebaut werden können, hat der Anlieferer 
dies, vor der Annahme durch den Landkreis, auf seine 
eigenen Kosten soweit zu zerkleinern, dass eine 
Annahme möglich wird.

(3) In Anlage A zu dieser Satzung sind alle Abfälle 
aufgeführt, die an den Entsorgungsanlagen des

(2)

Beeskow, 03.05.05

M. Zalenga 
Landrat
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Anlage A zur Benutzungsgebührensatzung

Katalog der Abfallarten gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AW),
die zur Annahme an den Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises Oder-Spree zugelassen sind

Deponie „Alte Ziegelei“ = AZ, Inertstoffdeponie Petersdorf = P X - Annahme
= keine AnnahmeAbfallumladestationen: Alte Ziegelei = AUST AZ, Eisenhüttenstadt - AUST EHS

( ) = Annahme nur möglich mit Deklarationsanalyse,Restabfallbehandlungsanlage Niederlehme = RABA
(Deponieablagerungskriterien müssen erfüllt werden)Zwischenlager = ZW

Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnunglfd. AW-
HerkunftNr. Nr.

AUST EHS RABAAUST AZ ZWAZ P
[€/t] [€/tJ m [€/t] [€/t]

ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN01
SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN
BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN

Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung01 04
Ivon nichtmetallischen Bodenschätzen

(105,-)[gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen (85,-)01 04 071
Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen

(65,-) (85,-)istaubende und pulvrige Abfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 0701 04 102
fallen

(85,-)(65,-)lAbfalle aus Steinmetz- und Sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter01 04 13
01 04 07 fallen

ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRT
SCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER

02

HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnunglfd. AW-
HerkunftNr. Nr.

P AUST AZ AUST EHS RABAAZ ZW
[€/t][€/t] m [€/t] m

Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft,02 01
Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

(105,-)(85,-)Kunststoffabfalle (ohne Verpackungen)02 01 044

Die mit einem Sternchen (*) versehenen gefährlichen Abfallarten sind besonders überwachungsbedürftig
im Sinne des § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des KrW-/AbfG

Abfalle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide,02 03
[Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, 
Der Herstellung von Hefe und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und 
Fermentierung von Melasse_______________________________ ________

130,- 130,- 130,-Für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe02 03 04 x5

Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen Getränken und alkoholfreien02 07
Getränken (ohne Kaffee, Tee, Kakao)

130,-130,- 130,-lAbfölle a. n. g.02 07 99 x6

Abfälle aus der Holzherstellung und der Herstellung von Platten und Möbeln03

Abfälle aus der Holzherstellung und der Herstellung von Platten und Möbeln03 01

130,-130,- 130,-Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme x03 01 057
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnungAW-lfd.
HerkunftNr. Nr.

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] m[€/t] [€/t] m

Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, Karton03 03
und Pappe

130,- 130,-! 130,-[Abfalle a. n. g.8 03 03 99 x

ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG05
UND KOHLEPYROLYSE

! Abfälle aus der Erdölraffination05 01

(85,-)Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung9 05 01 13

ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN06

Abfalle aus anorganisch-chemischen Prozessen a. n. g.06 13

(65,-)Industrieruß10 06 13 03

(85,-)Abfalle aus der Asbestverarbeitung11 06 13 04 •k

ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN07

Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung 
(HZVA) von synthetischen Gummi- und Kunstfasern_________

07 02

Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe (85,-)12 07 02 11 •k

enthalten

(65,-)Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 07 02 11 fallen____________________________

13 | 07 02 12
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnungAW-lfd.
HerkunftNr.Nr.

P AUST AZ AUST EHS RABA ZWAZ
[€/t] m [€/t] [€/t][€/t]

Abfälle aus HZVA von Pharmazeutika07 05

(105,-)(85,-)Abfalle a. n. g.07 05 9914

Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln,07 06
Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln

(105,-)(85,-)07 06 99 (Abfälle a. n. g.15

ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE,08
EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

, Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken08 01

(85,-)Färb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen (65,-)08 01 1216

Abfälle aus der HZVA von Klebstoffen und Dichtmassen08 04
(einschließlich wasserabweisender Materialien)

(65,-) (85,-)ausgehärtete Klebstoffe und Dichtmassen mit Ausnahme derjenigen, die unter08 04 1017
08 04 09 fallen

ABFÄLLE AUS DER FOTOGRAFISCHEN INDUSTRIE09

(105,-)(85,-)Abfälle aus der fotografischen Industrie09 01

Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten09 01 0718

(105,-)(85,-).Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen19 09 01 08
enthalten
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnunglfd. AW-
HerkunftNr.Nr.

P AUST AZ AUST EHS RABA ZWAZ
[€/t][€/t] [€/t] [€/t] m

ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN10

Abfalle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen (außer 19)10 01

(14,-)(40,-)Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von1001 0120
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

(65,-)Filterstäube aus Kohlefeuerung10 01 0221

(65,-)Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz22 10 01 03

Filter stäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung (85,-)10 01 04 *23

(85,-)wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten24 10 0122 •k

wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme deijenigen, die unter 
110 01 22 fallen

(65,-)25 10 01 23

ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN10

Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie10 02

00,-)Abfalle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme deijenigen, die unter 10 02 07 
j fallen _____________________________

26 10 02 08

(85,-)andere Schlämme und Filterkuchen27 10 02 15

lAbfalle vom Gießen von Eisen und Stahl10 09

(10,-)l(10,-)Ofenschlacke28 10 09 03
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lfd. AW- Bezeichnung Annahme auf den Entsorgungsanlagen
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] m [€/t]

gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen29 10 09 05 •k (85,-)

Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter30 10 09 06 (49,-)
10 09 05 fallen

31 10 09 07 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießenk (85,-)

Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter32 10 09 08 (10,-) (10,-)
10 09 07 fallen

10 10 Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen

33 10 1005 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießenk (85,-)

Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter34 10 10 06 OM (10,-)
10 10 05 fallen

35 10 10 07 gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen* (85,-)

36 10 1008 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter (10,-) (10,-)
10 10 05 fallen

10 11 Abfalle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen

Glasfaserabfall37 10 11 03 65,- 85

Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten 85,-38 10 11 11 k 105
(z. B. aus Elektronenstrahlröhren)

Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fallt39 10 11 12 40,- 60,-14,-
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lfd. AW- Bezeichnung Annahme auf den Entsorgungsanlagen
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] m [€/t]

10 12 Abfalle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen
Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug

40 10 1201 Rohmischungen vor dem Brennen 10,- 30,-

Teilchen und Staub41 10 12 03 (65,-)

[Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und10 13
Erzeugnissen aus diesen

andere Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)10 13 06 (65,-)42

asbesthaltige Abfalle aus der Herstellung von Asbestzement43 10 13 09 * 85,-

Abfalle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme deijenigen, die 65,-44 10 13 10
unter 10 13 09 fallen

Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit45 10 13 11 65,-
Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

Abfälle a. n. g.46 10 13 99 65,-

ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG12
SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN OBER
FLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN

12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen
und Kunststoffen

(40,-)eisenhaltige Späne und Abschnitte (60,-)12 01 0247

Kunststoffspäne und -drehspäne 130,- 130,- 130,-48 12 01 05 x
(65,-) (85,-)
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Bezeichnung Annahme auf den Entsorgungsanlagenlfd. AW-
HerkunftNr. Nr.

AUST AZAZ P AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] m [€/t]

Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (85,-) (105,-)49 12 01 16 ★

Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen (65,-) (85,-)50 12 01 17

[gebrauchte Hon- und Schleifinittel, die gefährliche Stoffe enthalten (85,-) (105,-)12 01 2051

gebrauchte Hon- und Schleifmittel außer diejenigen, die unter 12 02 01 fallen (65,-) (85,-)52 1201 21

130,- 130,-| Abfälle a. n. g. 130,-53 12 01 99 x

VERPACKUNGSMATERIAL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER,15
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler15 01
[Verpackungsabfalle)

130 130,- 130Verpackungen aus Papier und Pappe15 01 0154 x
(85,-) Q05,-)

130,- 130 130Verpackungen aus Kunststoff15 01 0255 x
(85,-) (105,-)

130,- 130,- 130,-|Verpackungen aus Holz56 15 01 03 x

130,-; 130 130Verpackungen aus Metall15 01 0457 x

130,-130,- 130,-Verbundverpackungen15 01 0558 x
(85,-) (105,-)

130,-130,- 130,-gemischte Verpackungen15 01 0659 x
(105,-)(85,-)
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lfd. AW- Bezeichnung Annahme auf den Entsorgungsanlagen
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] [€/t] m

60 15 01 09 Verpackungen aus Textilien 130 130,- 130,-x

15 02 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung

Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme61 15 02 03 (85,-) (105,-)
deijenigen, die unter 15 02 02 fallen

ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM KATALOG AUFGEFÜHRT SIND16

1611 Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien

62 16 11 01 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus (85,-)•k (105,-)
jmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

jAuskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus63 16 11 02 (65,-) (14,-) (85,-)
[metallurgischen Prozessen mit Ausnahme deijenigen, die unter 16 1101 fallen

andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen64 16 11 03 k (85,-) (105,-)
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen (65,-) (14,-) (85,-)65 16 11 04
mit Ausnahme deijenigen, die unter 16 11 03 fallen

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, (85,-) (105,-)66 16 11 05 •k

die gefährliche Stoffe enthalten

Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, (65,-) (14,-) (85,-)67 16 11 06
[mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnungAW-lfd.
HerkunftNr.Nr.

AUST AZ AUST EHS RABAAZ P ZW
[€/t] [€/t] [€/t][€/t] [€/t]

BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIEßLICH AUSHUB VON17
[VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik17 01

30,-10,- 10,-1701 01 Beton68

10,- 30,-!10,-[Ziegel17 01 0269

10,- 30,-10,-Fliesen, Ziegel und Keramik70 17 01 03

Holz, Glas und Kunststoff17 02

130,- 130,-130,-Holz72 17 02 01 x

34,-14,- 14,-Glas73 17 02 02

130,-130,- 130,-Kunststoff74 17 02 03 x
(105,-)(85,-)

Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte17 03

130,-130,- 130,-'Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen76 17 03 02 x
(105,-)(85,-) (85,-)

Metalle (einschließlich Legierungen)17 04

(105,-)Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten (85,-)17 04 10 ic77

8565,-[kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen78 17 04 11
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnunglfd. AW-
HerkunftNr. Nr.

AUST AZ AUST EHS RABA ZWAZ P

m [€/t]m [€/t] [€/t]

Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine17 05
und Baggergut

jBoden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen 10,- 10,-79 17 05 04

(40,-) (40,-)Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt 
nur nach Genehmigung durch das Landesumweltamt Brandenburg

80 17 05 06

IDämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe17 06

(40,-) (40,-) (60,-)IDämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt17 06 0481

49,-asbesthaltige Baustoffe17 06 05 *82

Baustoffe auf Gipsbasis17 08

60,-Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen 40,- 10,-83 17 08 02

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle17 09

130,-130,- 130,-gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter17 09 04 x84
(85,-)(65,-)17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

ABFÄLLE AUS DER HUMANMEDIZINISCHEN ODER_________
TIERÄRZTLICHEN VERSORGUNG UND FORSCHUNG (OHNE 
KÜCHEN- UND RESTAURANT ABFÄLLE, DIE NICHT AUS DER 
UNMITTELBAREN KRANKENPFLEGE STAMMEN)__________

18

Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von18 01
Krankheiten beim Menschen
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Annahme auf den EntsorgungsanlagenBezeichnunglfd. AW-
HerkunftNr. Nr.

ZWAUST AZ AUST EHS RABAAZ P

mm [€/t][€/t] [€/t]

130,-spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03)1801 01 x85
(85,-)

130.Abfalle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht
keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und_______

; Gips verbände, Wäsche, Binwegkleidung, Windeln)____________________

18 01 04 x86
(85,-)

005,-)(85,-)Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten18 01 0687 it

(105,-)(85,-)Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen88 18 01 07

(105,-)(85,-)Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen18 01 0989

Abfalle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei18 02
Tieren

spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter18 02 0190
(85,-)18 02 02 fallen

130,-Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt werden______________________

x91 18 02 03
(85,-)

ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 
ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
IFÜR INDUSTRIELLE ZWECKE ~

19

Abfalle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen19 01
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AW- Bezeichnunglfd. Annahme auf den Entsorgungsanlagen
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] m [€/t]

Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten92 1901 11 •k (85,-)

93 19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter
19 01 11 fallen. (40,-) (14,-)

19 05 Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfallen

nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen94 19 05 01 130,- 130,- 130x
(65,-) (85,-)

Abfalle a. n. g.95 19 05 99 130,- 130 130,-x

19 06 Abfälle aus der anaeroben Behandlung von Abfallen

[Abfälle a. n. g. (65,-)96 19 06 99 (85,-)

19 08 Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.

19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände (85,-)97 130x

Sandfangrückstände (49,-)98 19 08 02

Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser (65,-)99 19 08 05 130,-x

Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die100 19 08 11 Jr

(85,-)gefährliche Stoffe enthalten

Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit101 19 08 12
(65,-)[Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen 130,-[x
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lfd. AW- Bezeichnung Annahme auf den Entsorgungsanlagen
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] m m [€/t] [€/t]

Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von102 19 08 13 *
industriellem Abwasser enthalten (85,-)

Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit19 08 14103
Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen (65,-) 130,-x

Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch19 09
oder industriellem Brauchwasser

(85,-)Schlämme aus der Wasserklärung104 19 09 02

Schlämme aus der Dekarbonatisierung (85,-)19 09 03105

(85,-)Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern106 19 09 06

19 12 Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen
(z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

(40,-) (60,-)jMineralien (z. B. Sand, Steine)107 19 12 09

sonstige Abfalle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 130,-108 19 12 12 x
Behandlung von Abfallen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen (85,-)

[Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser19 13

(40,-) (60,-)feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme deijenigen,109 19 13 02
die unter 19 12 11 fallen
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ßezeichnung Annahme auf den EntsorgungsanlagenLfd. AW-
Nr. Nr. Herkunft

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] [€/t] [€/t] m m

SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE20
GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE
AUS EINRICHTUNGEN EINSCHLIEßLICH GETRENNT
GESAMMELTER FRAKTIONEN)

20 01 getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)

130,- 130,-110 20 01 01 Papier und Pappe 130,-'x

20 01 02 Glas 14,- 34,-111

biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfalle112 20 01 08 130 130,- 130,-x

iBekleidung 130,- 130,- 130,-113 20 01 10 x

Textilien 130,- 130,- 130,-114 20 01 11 x

Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen,20 01 28115
die unter 20 01 21 fallen 130,- 130,-' 130,-x

Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen 130,- 130 130116 20 01 30 x

Arzneimittel mit Ausnahme deijenigen, die unter 20 01 31 fallen 130,- 130,- 130,-117 20 01 32 x
(85,-) 005,-)

Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen 130,-1118 20 01 34 x

Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fallt 130,- 130,- 130,-119 20 01 38 x

130,- 130,- 130,-iKunststoffe120 20 01 39 x
(85,-) (105,-)

130,-Metalle121 20 01 40 x
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Annahme auf den Entsorgungsanlagenlfd. AW- Bezeichnung
HerkunftNr. Nr.

AZ P AUST AZ AUST EHS RABA ZW
[€/t] m [€/t] m [€/t]

Garten- und Parkabfalle (einschließlich Friedhofsabfalle)20 02

biologisch abbaubare Abfälle 130,- 130,- 130,-20 02 01122 x

10,- 10,- 30,-Boden und Steine123 20 02 02

andere, nicht biologisch abbaubare Abfälle 130,-20 02 03124
(85,-) (105,-)

20 03 andere Siedlungsabfalle

130,- 130 130gemischte Siedlungsabfälle125 20 03 01 x

130,-130,- 130,-Marktabfalle126 20 03 02 x

130,- 130,- 130,-Straßenkehricht127 20 03 03 x
(49,-) (69,-)

(85,-)[Abfälle aus der Kanalreinigung20 03 06128

69,- 69,-Sperrmüll129 20 03 07 x

130,- 130,-! 130,-Siedlungsabfälle a. n. g.130 20 03 99 x
005,-)(85,-)
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(2) Erbringt der Landkreis Oder-Spree Leistungen im 
Rahmen der Brandverhütungsschau im Auftrag eines 
anderen Aufgabenträgers, so ist dieser Aufgabenträger 
gegenüber dem Landkreis Oder-Spree der Kostenschuld-

III.) Satzung über den Kostenersatz für die 
_____ Durchführung der Brandverhütungsschau

(Beschluss-Nr. 20/10/05)

Der Kreistag beschließt die Satzung über den 
Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungs
schau durch den Landkreis Oder-Spree

ner.

§4
Kostenbemessung

(1) Der Kostenersatz wird nach Pauschalbeträgen 
ermittelt. Die Pauschalbeträge setzen sich aus einer 
Grundpauschale und dem Stundensatz zusammen.

(2) Die Grundpauschale dient der Deckung der Kosten 
für die Vor- und Nachbereitung sowie die An- und 
Abfahrt. Die Grundpauschale beträgt je Brandverhü
tungs-schau 154,00 EUR.

(3) Der Stundensatz berechnet sich nach dem 
Zeitaufwand für die Kontrolle vor Ort, ohne die An- und 
Abfahrtszeiten. Der Stundensatz beträgt 35,00 EUR, 
wobei je angefangene halbe Stunde der halbe Satz 
entsteht.

(4) Bare Auslagen wie Gutachten und besondere 
persönliche Schutzvorkehrungen u.ä. werden dem 
Kostenschuldner in tatsächlich entstandener Höhe in 
Rechnung gestellt.

(5) Wird die Brandverhütungsschau vorzeitig 
abgebrochen, sind neben der vollen Grundpauschale die 
bis dahin angefallenen Stundensätze nach Maßgabe 
dieser Satzung vom Kostenschuldner zu ersetzen.

Satzung Uber den Kostenersatz für die Durchführung 
der Brandverhütungsschau durch den Landkreis 

Oder-Spree

Auf der Grundlage des § 45 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzge
setz - BbgBKG) vom 24.Mai 2004 (GVB1. I S.197) und 
der §§ 5 und 29 Abs.2 Nr.9 der Landkreisordnung für das 
Land Brandenburg (Landkreisordnung - LKrO) vom 
15.0ktober 1993 (GVBI. 1/93 S.398, 433), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des 
Landesbeamtengesetzes und anderer dienstrechtlicher 
Vorschriften vom 22.März 2004 (GVBI. 1/04 S.59, 66), 
hat der Kreistag des Landkreises Oder-Spree in seiner 
Sitzung am 26.April 2005 folgende Satzung über den 
Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungs
schau durch den Landkreis Oder-Spree beschlossen:

§1
Geltungsbereich

(1) Der Landkreis Oder-Spree ist als Brandschutzdienst
stelle für die Durchführung der Brandverhütungsschau 
zuständig, soweit nicht die Träger des örtlichen Brand
schutzes zuständig sind (§ 32 BbgBKG).

(2) Die Kosten für die Durchführung der Brandverhü
tungsschau sind dem Landkreis Oder-Spree nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ersetzen.

§5
Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1) Die Kostenschuld entsteht mit Beendigung der 
Brandverhütungsschau und mit Beendigung der 
Nachschau.

(2) Der Kostenbescheid wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Kostenbescheides fällig.§2

Kostenersatz

(1) Zur Durchführung der Brandverhütungsschau zählen 
die Vor- und Nachbereitungen, die Durchführung der 
Kontrollen vor Ort sowie die An- und Abreisen. Erfor
derliche Nachschauen werden im Sinne dieser Satzung 
wie Brandverhütungsschauen berechnet.

(2) Führt der Landkreis Oder-Spree eine Brandverhü
tungsschau auf freiwilliges Verlangen eines Eigentümers, 
Besitzers oder sonstigen Nutzungsberechtigten durch, so 
entsteht eine Kostenschuld nach Maßgabe dieser 
Satzung.

§6
Ausgleich von Härten

Auf Kostenersatz kann verzichtet werden, soweit der 
Kostenersatz im Einzelfall eine unbillige Härte wäre oder 
ein besonderes öffentliches Interesse für den Verzicht 
besteht.

§7
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 25.Mai 2005 in Kraft.

Beeskow, den 03.05.05
§3

Kostenschuldner

(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet der 
Eigentümer, Besitzer oder sonstige Nutzungsberechtigte 
baulicher Anlagen, die der Brandverhütungsschau 
unterliegen. Mehrere Kostenpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.

M. Zalenga 
Landrat
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Bekanntmachungsanordnung § 2 Gebührenmaßstab, Gebührensätze 

(1) Die Gebühr wird für die

- Inanspruchnahme eines Einsatzfahrzeuges nach 
Art des Einsatzes,

- Inanspruchnahme eines Notarztes

pauschal erhoben. Hiemeben wird eine Gebühr 
für die von dem Einsatzfahrzeug einsatzbedingt 
zurückgelegte Strecke je angefangenem Kilometer 
erhoben. Erfolgt der Einsatz für mehrere Gebüh
renschuldner, wird die Gebühr anteilig erhoben.

Es bestehen die folgenden Gebührensätze:

1. Für die Inanspruchnahme
- eines Rettungswagens für die Notfallrettung 303,10 €
- eines Notarzt-Einsatzfahrzeuges
- eines Notarztes
- eines Notarztwagens
- eines Krankentransportwagens für den 

Krankentransport

Die vorstehende Satzung über den Kostenersatz für die 
Durchführung der Brandverhütungsschau durch den 
Landkreis Oder-Spree wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Landkreisord
nung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.

Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hat

(2)

170.60 6
111,006
414,106oder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

113,106

2. Für die von dem Rettungsdienstfahrzeug einsatz
bedingt zurückgelegte Wegstrecke 

-je angefangenem Kilometer 0,32 6Beeskow, 03.05.05

§ 3 Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist die Person, für die das 
Einsatzfahrzeug im Sinne des § 1 Abs. 3 eingesetzt wird.

M. Zalenga 
Landrat

Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren, 
Abrechnung mit Krankenkassen

Die Gebühren werden dem Gebührenschuldner 
gegenüber durch schriftlichen Bescheid festge
setzt. Sie werden 14 Tage nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig.

Einer Krankenkasse kann die Möglichkeit der 
Zahlung der Gebühren für ihre Versicherten ein
geräumt werden, sofern sie sich gegenüber dem 
Landkreis vorab generell zur vollständigen Zah
lung der Gebühren für ihre Versicherten bereit 
erklärt.

Lehnt eine Krankenkasse die Zahlung der 
Gebühren ihrer Versicherten ganz oder teilweise 
prinzipiell ab, unterbleibt die Abrechnung nach 
Absatz 2 mit ihr insoweit, und die Gebührenbe
scheide ergehen gemäß Absatz 1 an die Gebüh
renschuldner

§ 4
IV.) Gebührensatzung für den Rettungsadienst

0)(Beschluss-Nr. 24/10/05)

Der Kreistag beschließt die Gebührensatzung für den 
Rettungsdienst

(2)Gebührensatzung für den Rettungsdienst Landkreis 
Oder-Spree auf der Grundlage des Brandenburgi- 

schen Rettungsdienstgesetz vom 08. Mai 1992 in der 
jeweils gültigen Fassung, zuletzt geändert am 

24. 05. 2004

§ 1 Gebührenerhebung

Der Landkreis erhebt für die Inanspruchnahme 
von Leistungen des Rettungsdienstes Benutzungs
gebühren nach Maßgabe dieser Satzung.

Wesentliche Bestandteile des Rettungsdienstes 
sind der Notarztdienst, die Leitstelle und die Ret
tungswachen samt der personellen und sächlichen 
Ausstattung und einschließlich der vorgehaltenen 
Rettungsdienstfahrzeuge und Ausrüstungen sowie 
die allgemeine Verwaltung des Landkreises, so
weit sie für den Rettungsdienst tätig wird.

Die Gebühren entstehen mit dem durch die 
Leitstelle angeordneten Ausrücken der Einsatz
fahrzeuge (Einsatz), auch bei Folgeeinsätzen.

(3)
(1)

(2)

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. 01. 2005 in 
Kraft. Sie gilt bis zum 31. 12. 2005.

Beeskow, den 03.05.05
(3)

Manfred Zalenga 
Landrat
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Bekanntniachungsanordnung 3.) Beschluss über die Jahresrechnung 2003 des 
Landkreises Oder-Spree_____________________

Die vorstehende Gebührensatzung für den Rettungsdienst 
des Landkreises Oder-Spree wird im Amtsblatt für den 
Landkreis Oder-Spree öffentlich bekannt gemacht. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Landkreisord
nung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann.

Dies gilt nicht, wenn

- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
- die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden ist,
- der Landrat den Beschluss des Kreistages vorher 

beanstandet hat

(Beschluss-Nr. 17/10/05)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt die 
Jahresrechnung 2003 des Landkreises Oder-Spree und 
die Entlastung des Landrates

Unterrichtung der Öffentlichkeit über den 
Schlussbericht zur Jahresrechnung 2003

4.)

(Beschluss-Nr. 18/10/05)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree beschließt den 
Schlussbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüftings- 
amtes über die Prüfung der Jahresrechnung 2003 der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machenoder

der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem 
Landkreis vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

5.) ÖPNV-Investitionsplan für das Jahr 2005 des 
_____ Landkreises Oder-Spree_____________________

(Beschluss-Nr. 22/10/05

Der Kreistag beschließt auf der Grundlage der ÖPNV- 
Finanzierungs Verordnung (ÖPNVFV) des 
Brandenburg vom 3.1.2005 ( GVB1. II, Nr. 2 vom
26.1.2005 ) sowie der Richtlinie des Landkreises Oder
Spree zur Förderung von Investitionen in Infrastruktur
maßnahmen des ÖPNV in den Gemeinden und Städten 
des Landkreises und von Fahrzeugen des ÖPNV vom
22.2.2005 und dem Zuwendungsbescheid des Landes 
Brandenburg vom 3.2.2005 den ÖPNV-Investitionsplan 
des Landkreises Oder-Spree für das Jahr 2005 und 
beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung

Beeskow, 03.05.05

Landes
M. Zalenga 
Landrat

V.) Beschlüsse des Kreistages vom 26.04.2005

1.) Wahl
ters/Stellvertreterin der Vorsitzenden des Kreista-

des/der dritten Stellvertre-

ges
6.) Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen 

dem Landkreis Oder-Spree und dem Landkreis 
Slubice

(Beschluss-Nr. 21/10/05)

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree wählt Herrn 
Karl-Friedrich Rubach (BVOS) zum 3. Stellvertreter der 
Vorsitzenden des Kreistages (Beschluss-Nr. 27/10/05)

Der Kreistag stimmt dem Abschluss der Vereinbarung 
über die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Slubice zu.

2.) Baubeschluss zum Ausbau des touristischen 
Radweges auf der Trasse der ehemaligen Oder
bruchbahn 7.) Veränderungen in den Ausschüssen

(Beschluss-Nr. 15/10/05)

Der Kreistag beauftragt die Verwaltung mit der Planung 
und dem Ausbau des touristischen Radweges auf der 
bzw. parallel zur ehemaligen Oderbruchbahn

(Beschluss-Nr. ohne/10/05)

Haushalt- und Finanzausschuss
Herr Andreas Ritter wird an Stelle von Herrn Harry 
Heller in den Ausschuss berufen

Werksausschuss KWU
Frau Karin Griesche wird an Stelle von Frau Tschantz in 
den Ausschuss berufen.
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B. Bekanntmachungen des Landrates als untere Kommunalaufsichtsbehörde

1 Änderungssatzung zur Verbandssatzung des 
Wasser- und Abwasserzweckverbandes Bees- 
kow und Umland

I.)

Der Landrat des Landkreises Oder-Spree gibt gemäß § 
27 Abs. 1 Ziff. 2 i. V. m. § 20 Abs. 4, 6 und § 11 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 28.05.1999 (GVB1. I S. 194) die von der 
Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasser
zweckverbandes Beeskow und Umland in ihrer Sitzung 
am 03.03.2005 beschlossene 1. Änderungssatzung zur 
Verbandssatzung vom 17.11.2004 bekannt.

Beeskow, den 22.03.05

Zalenga
Landrat

Auf Grund der Veränderungen der Einwohnerzahlen in 
der Stadt Beeskow und den Festlegungen des § 6 Absatz 
3 der Verbandssatzung beschließt die Verbandsversamm
lung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
Beeskow und Umland die 1. Änderungssatzung zur 
Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckver
bandes Beeskow und Umland vom 17.11.2004.

1. Änderungssatzung zur Satzung des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Beeskow und Umland

Artikel I

Die Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweck
verbandes Beeskow und Umland vom 17.11.2004 
(Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 10, vom 
20.12.2004) wird auf Beschluss der Verbandsversamm
lung vom 03.03.2005 wie folgt geändert:

In der Anlage „1. Verbandsmitglieder der
Trinkwasserversorgung (Anzahl der Stimmen 
jedes Mitgliedes)“ wird die Anzahl der Stimmen 
von Beeskow auf 86 verringert.

In der Anlage „2. Verbandsmitglieder der
Abwasserentsorgung (Anzahl der Stimmen jedes 
Mitgliedes)“ wird die Anzahl der Stimmen von 
Beeskow auf 86 verringert.

1.

2.

Artikel II
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Beeskow, 03.03.2005

Dr. Lischewski 
Verbandsvorsteher

C.) Bekanntmachungen anderer Stellen
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2. Es werden festgesetzt
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.012.568 6

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs
ermächtigungen auf

2.3 der Höchstbetrag der 
Kassenkredite auf

2.4 die Verbandsumlage auf

I.) Bekanntmachungen des Wasser- und 
Abwasserzweckverbandes Alt-Schadow“ 0 6

255.646 61.) Jahresabschluss 2000
1.165.186,98 6

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2000
Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen 
Verbandsmitglieder folgende Anteile zu tragen:Auf der Grundlage des § 18 des Gesetzes über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) vom 28.05.1999 in Verbindung mit § 93 der 
Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 
10.10.2001 und § 27 Eigenbetriebsverordnung des 
Landes Brandenburg (EigVO) vom 27.03.1995 hat die 
Verbandsversammlung am 23.02.2005 den geprüften 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2000 festgestellt 
und den Verbandsvorsteher für das Wirtschaftsjahr 2000 
entlastet.

a) Märkische Heide
b) Unterspreewald
c) Märkisch Buchholz
d) Krausnick-Groß Wasserburg
e) Storkow
f) Tauche OT Werder
g) Münchehofe

226.879,60 € 
225.365,38 6 
208.456,67 6 
158.487,64 6
176.910.56 6 
27.760,57 6

141.326.56 6

Die rechtsaufsichtlichen Genehmigungen wurden vom 
Landvat des Landkreises Dahme-Spreewald als 
allgemeine untere Landesbehörde am 13.04.2005 unter 
AZ.: 15-53-03/20-00 und 15-53-04/20-00 erteilt

Der Jahresabschluss und der Bestätigungsvermerk liegen 
im Verband, Amalienhof 7, 15913 Märkische Heide OT 
Alt-Schadow, in der Zeit vom 23.05. bis einschließlich 
zum 06.06.2005 aus.

Alt Schadow, den 20.04.2005 Gericke
V erbandsvorsteherinMärkische Heide, den 07.04.2005

Die Anlagen Wirtschaftsplan 2005, Finanzplan, 
Investitionsplan Vermögensplan, und Erfolgsplan werden 
ersatzweise bekanntgemacht. Zu diesem Zweck erfolgt 
die Auslegung für die Dauer vom 17.05.2005 bis 
01.06.2005 zu jedermanns Einsicht in den Räumen des 
Wasser- und Abwasserverbandes Alt Schadow,
Amalienhof 7 in 15913 Märkische Heide OT Alt 
Schadow.

gez. Woitke 
Vorsitzender der

gez. Gericke 
Verbandsvorsteherin

2.) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005

Zusammenfassung nach § 15 Abs. 1 EigV 
Für das Wirtschaftsjahr 2005

Alt Schadow, den 20.04.2005 Gericke
VerbandsvorsteherinAufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in 

Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat 
die Verbandsversammlung durch Beschluss 42/04 vom 
22.12.2004 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 
2005 festgestellt:

1. Es betragen 
1.1 Im Erfolgsplan

die Erträge 
die Aufwendungen 
der Jahresgewinn 
der Jahresverlust

2.423.017 6 
2.423.017 6

6
6

1.2 Im Vermögensplan 
die Einnahmen 
die Ausgaben

4.646.064 6 
4.646.064 6
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Wasser- und Abwasserverband 
Alt- Schadow

Nach §19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder folgende 
Anteile nach folgender Berechnung für 2005 zu tragen:

252,368848
Verbandsumlage je Einwohner: €

Deckung
Finanzbedarf GesamtGemeinde Einwohner Anteil TW AW

€ € € €
nur AW

Gemeinde Märkische Heide

Alt Schadow 269 5,83% 7.741,98 47.416,07 12.729,17 67.887,22

Hohenbrück-Neuschadow 264 5,72% 7.598,08 46.534,73 12.492,57 66.625,38

Pretschen 305 6,61% 8.778,08 53.761,72 14.432,70 76.972,50

Plattkow 61 1,32% 1.755,62 10.752,34 2.886,54 15.394,50

899 19,47% 25.873,76 158.464,86 42.540,98 226.879,60

Unterspreewald 893 19,34% 25.701,06 157.407,26 42.257,06 225.365,38

Märkisch Buchholz 826 17,89% 23.772,78 145.597,30 39.086,59 208.456,67

Krausnick-Groß
Wasserburg 628 13,60% 18.074,21 110.696,26 29.717,17 158.487,64

Gemeinde Storkow

Storkow OT Limsdorf 381 8,25% 10.965,41 67.158,07 18.029,05 96.152,53

Kehrigk 320 6,93% 9.209,79 56.405,74 15.142,50 80.758,03

701 15,18% 20.175,20 123.563,81 33.171,55 176.910,56

Tauche OT Werder 110 2,38% 3.165,86 19.389,47 5.205,24 27.760,57

Münchehofe 560 12,13% 16.117,13 98.710,04 26.499,39 141.326,56

Summe
4.617 100,00% 132.880,00 813.829,00 218.477,98 1.165.186,98
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3.) Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 
23.02.2005

Beschluss Nr. 06 / 05
Schmutzwassergebührensatzung 2002/2003 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stiinmen
0 Enthaltungen

Beschlüsse der Verbandsversammlung des Wasser- und 
Abwasserverbandes Alt-Schadow vom 23.02.2005

Beschluss Nr. 07 / 05 
Schmutzwassergebührensatzung 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 39/ 04
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 
2000 und die Ergebnisverwendung nach § 7 Nr. 4 EigVO 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 08 / 05 
Schmutzwassersatzung 
Abstimmung: 19Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 40 / 04
Stellungnahme der Verbandsversammlung 
Jahresabschluss für das Jahr 2000 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

zum

Beschluss Nr. 09 / 05
Wasserversorgungsgebührensatzung 1997 - 2002 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 41 / 04
Entlastung des Verbandsvorstehers für das Jahr 2000 
gemäß § 7 Nr. 5 EigVO i.V.m. § 9 Abs. 3 EigVO 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen Beschluss Nr. 10/05 

Wasserversorgungsgebührensatzung 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 01 / 05
Verbandssatzung
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. II / 05 
Wasserversorgungssatzung 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 02 / 05 
Schmutzwassergebührensatzung 1997 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 12 / 05
Absichtserklärung des WAVAS hinsichtlich des Beitritts 
in den Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverband 
(MAWV)
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 03 / 05 
Schmutzwassergebührensatzung 1998 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 13 / 05
Wahl des Stellvertreters der Verbandsvorsteherin 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 04 / 05 
Schmutzwassergebührensatzung 1999 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 05/05 
Schmutzwassergebührensatzung 2000/2001 
Abstimmung: 19 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen
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II.) 17.. Änderungssatzung der Verbandssatzung 
des Gubener Wasser- und Abwasserzweck
verbandes

111.) Beschlüsse der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe- 

_____ Spree _________________

17. Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes

Präambel

Auf der Grundlage
- der §§ 1 und 4 ff des Gesetzes über kommunale 

Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) vom 19. Dezember 1991 (GVB1. S. 682, 
685), in seiner jeweils gültigen Fassung, zuletzt in 
der Neufassung vom 28.05.99 (GVB1.1 S. 194),

- der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(GO) vom 15. Oktober 1993 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBI I 
S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge
setzes vom 17. Dezember 2003 (GVBI. I Nr. 16, 
S. 298)

hat die Verbandsversammlung des GWAZ in ihrer 
Sitzung am 16.12.2004 mit Beschluss Nr. VV 34/04 die 
folgende 17. Änderungssatzung der Verbandssatzung 
beschlossen.

Bekanntmachung
Beschlüsse der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree 
(ZAB) vom 2. Dezember 2004

Öffentlicher Teil der Sitzung

Beschluss über den Jahresabschluss des ZAB zum 
31.12.2003 und die Entlastung des Verbandsvorste
hers

(Beschluss-Nr. VV 09/04)

Die Verbandsversammlung hat am 2. Dezember 2004 
den Jahresabschluss 2003 des ZAB bestätigt und dem 
Verbandsvorsteher Entlastung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2003 erteilt.

Der Jahresabschluss 2003 ist im Auftrag des Landesrech
nungshofes von der Wirtschaftsprüfimgsgesellschaft Dr. 
Ebner, Dr. Stolz und Partner geprüft worden. Der 
gesetzlich vorgesehene Bestätigungsvermerk wurde 
uneingeschränkt erteilt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 496,74 EUR wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Der o. g. Jahresabschluss liegt in der Geschäftsstelle des 
ZAB, Zum Königsgraben 2, 15806 Zossen zur
Einsichtnahme bis zum 15.06.2005 aus.

§1

Der § 4 Abs. 10 erhält folgende neue Fassung:

(10) Der Zweckverband darf im Rahmen seiner Aufgaben 
Leistungen für Dritte sowohl in seinem Verbands
gebiet als auch außerhalb seines Verbandsgebietes 
erbringen, sowie sie kostendeckend realisierbar 
sind.

Zossen, den 31.01.2005
§2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

Pätzold
Verbandsvorsteher

Hildebrandt 
Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Guben, 04.02.2005

K-D. Hübner 
Verbandsvorsteher

P. Jeschke
Vorsitzender der Verbands
versammlung

IV.) Bekannmachung der Unteren Wasserbehörde

Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht für das 
Vorhaben

- Durchführung eines Pumpversuchs über 48 Stunden 
im Rahmen der Sanierungsuntersuchung Grundwas

ser für das Industriegebiet Erkner - 
in 15537 Erkner

Hinweis
Die 17. Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
(GWAZ) - (Beschluss der Verbandsversammlung vom 
16. Dezember 2004; Beschluss-Nr. VV 34/04) 
ausgefertigt am 04. Februar 2005, sowie die Genehmi
gung dieser Satzung durch den Landrat des Landkreises 
Spree-Neiße als zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 27 
Abs. 1 Nr, 2 des Gesetzes über kommunale Gemein
schaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) wurde gemäß 
§ 20 Abs. 6 i.V.m. § 11 Abs.l GKG durch den Landrat 
des Landkreises Spree-Neiße durch Abdruck in dem 
periodischen Druckwerk „Spree-Neiße-Kurier“, 04. 
Jahrgang, Nr. 02/2005, vom 26. Februar 2005, öffentlich 
bekannt gemacht.

Öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses der 
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalis durch 
den Landkreis Oder-Spree, untere Wasserbehörde, 
gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträg

lichkeitsprüfung 
vom 12.05.2005

Die Firma TEWE Energieversorgungsgesellschaft mbH 
beantragte die Zulassung des Vorhabens „Durchführung 
eines Pumpversuchs über 48 Stunden im Rahmen der
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Sanierungsuntersuchung Grundwasser für das 
Industriegebiet Erkner“ auf dem Grundstück Flur 2, 
Flurstück 1071 der Gemarkung ErknerfHof 1/2 der 
TEWE Erkner). Die Zulassung beinhaltet die 
wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 3 Wasserhaushalts
gesetz (WHG) für die Entnahme von Grundwasser über 
zwei Brunnen und für die Einleitung des gereinigten 
Grundwassers in das Flakenfließ, sowie die Genehmi
gung der Reinigungsanlage gemäß § 71 Abs. 2 des 
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG). Dem 
Grundwasser werden Proben entnommen, das geförderte 
Grundwasser wird in zwei Reinigungsanlagen behandelt 
und anschließend in das Flakenfließ eingeleitet.
Es handelt sich hierbei gemäß Nr. 1.2.2 der Anlage zu § 
2 Abs. 1 des Brandenburgischen Gesetzes zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG) uni ein 
Vorhaben, für das eine standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalls durchzuführen war.
Im Ergebnis dieser Vorprüfung wurde festgestellt, dass 
für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht.
Diese Entscheidung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Die Begründung dieser 
Entscheidung und die zugrunde liegenden Antragsunter
lagen können nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
während der Dienststunden im Landkreis Oder-Spree, 
Umweltamt, untere Wasserbehörde, Rathenaustraße 13, 
15848 Beeskow (Tel.-Nr.: 0 33 66/35 16 90) eingesehen 
werden.

V.) Bekanntmachungen der Sparkasse Oder-Spree 
Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 

_____ Aufgebote von Sparkassenbüchern

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern
Der Vorstand der Sparkasse Oder-Spree hat die zu den 
nachstehend aufgeführten Konten ausgestellten 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt:
Kto.-Nr.: 620 226 7281 

600 119 6476 
652 558 7695 
600 304 1968 
699 639 6482 
600 083 6676 
600 163 2772 
170 550 50BLZ:

Fürstenwalde-Spree, den 08.März 2005 
Sparkasse Oder-Spree

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern

Der Vorstand der Sparkasse Oder-Spree hat die zu den 
nachstehend aufgeführten Konten ausgestellten 
Sparkassenbücher für kraftlos erklärt:

Kto.-Nr.: 600 116 3470 
680 829 2475 
671 004 1393 
620 021 2790 
600 076 9863 
690 184 5080

Zalenga
Landrat BLZ:

Fürstenwalde-Spree, den 05.April 2005 
Sparkasse Oder-Spree

170 550 50Beeskow, den 12.05.2005

Rechtsgrundlagen:
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfting (UVPG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. September 
2001 (BGBl. I S.2351), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfüng 
vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1914)
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus
haltsgesetz -WHG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. August 2002 (BGBl. Teil I Nr. 59 vom 23. 
August 2002, S.3245), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 06.01.2004 (BGBL 1 S.2)
Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglich- 
keitsprüfüng (BbgUVPG) vom 10. Juli 2002 (GVB1.1 S.

Sparkasse
Oder-Spree

Aufgebote von Sparkassenbüchern

Folgende von uns ausgestellte Sparkassenbücher sollen 
für kraftlos erklärt werden:

Kontonummer 661 101 6765 
600 478 1663 
600 478 1965 
600 055 2775 
600 121 7678 
600 121 7775

62)
Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der 
Neufassung vom 08. Dezember 2004 (GVB1.1 Nr. 5 vom 
14. Februar 2005, S.50)

BLZ 170 550 50

An die Inhaber der Sparkassenbücher ergeht die 
Aufforderung, binnen drei Monaten ihre Rechte unter 
Vorlage des betreffenden Sparkassenbuches anzumelden; 
andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos 
erklärt.

Fürstenwalde-Spree, d 07.März 2005 
Sparkasse Oder-Spree____________
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Sparkasse
Oder-Spree
Aufgebote von Sparkassenbüchern
Folgende von uns ausgestellte Sparkassenbücher sollen 
für kraftlos erklärt werden:
Kontonummer : 600 531 2489 

600 276 1983 
680 202 7788 
689 675 0985 
600 325 3680 
660 045 6297 
600 109 7877

BLZ 170 550 50
An die Inhaber der Sparkassenbücher ergeht die 
Aufforderung, binnen drei Monaten ihre Rechte unter 
Vorlage des betreffenden Sparkassenbuches anzumelden; 
andernfalls werden die Sparkassenbücher ftir kraftlos 
erklärt.

Fürstenwalde-Spree, d 13.April 2005 
Sparkasse Oder-Spree
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